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Das prüfungsrelevante Wissen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer  
in einem Band

Dieses Lehrbuch vereint das unverzichtbare Wissen zur Körperschaft- und  
Gewerbesteuer in einem Band. Systematisch strukturiert und leicht verständ-
lich vermitteln die Autoren den prüfungsrelevanten Stoff in seiner gesamten 
Breite. Themenschwerpunkte sind u. a.:

” Steuerpflicht und Steuergegenstand, 

” Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (KStG) bzw. 
des Gewerbeertrags (GewStG), 

” Beteiligungen,

” verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen (KStG), 

” körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft.

Die zahlreichen Beispiele stellen einen direkten Bezug zur Praxis her und ver-
anschaulichen die teils sehr komplexe Materie. Wiederholungsfragen am Ende 
eines jeden Kapitels und zusätzliche digitale Trainingseinheiten ermöglichen 
eine einfache und effiziente Wissenskontrolle. So schaffen Sie sich eine opti-
male Grundlage für eine erfolgreiche Prüfung. 

Berücksichtigt ist der aktuelle Rechtsstand zum 31.3.2016.

Ergänzend zum Werk erhalten Sie Zugriff auf eine kostenlose Online-Version 
mit zusätzlichen Inhalten und einen digitalen WissensCheck, mit dem Sie  
Ihren Wissensstand selbständig überprüfen können. Dank dieser Aufbereitung 
eignet sich das Lehrbuch sowohl zum Selbststudium als auch als begleitende 
Lektüre zum Unterricht.
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Sie halten das „Lehrbuch KÇrperschaftsteuer und Gewerbesteuer“ in den HYnden. Verfasser und
Verlag haben die beiden eng miteinander verknÅpften Steuerarten in einem Lehrbuch vereint.
Als Leser bleibt Ihnen so das stYndige Hin- und Herspringen zwischen zwei LehrbÅchern erspart.
Die Verfasser zeigen die bestehenden Querverbindungen zwischen KÇrperschaft-, Gewerbe- und
Einkommensteuer vollstYndig auf.

Die KÇrperschaftsteuer regelt die Besteuerung des Einkommens bei juristischen Personen und
spielt als Ertragsteuer in der steuerlichen Praxis und folglich in der Ausbildung zum Steuerbera-
ter, Steuerfachwirt, Dipl.-Finanzwirt und Bilanzbuchhalter eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gilt
sie jedoch als eine der schwierigsten Steuerarten.

Die politisch oft in Frage gestellte Gewerbesteuer gewann im Zuge der Unternehmensteuer-
refom 2008 erheblich an Bedeutung. So ist seitdem das Gewerbesteueraufkommen jedes Jahr
mehr als doppelt so hoch wie das Aufkommen der KÇrperschaftsteuer.

Dieses Lehrbuch soll Sie dabei unterstÅtzen, sich in beiden Steuerarten sicher zu bewegen. Die
zahlreichen ]bersichten und Beispiele machen den Lernstoff transparent und helfen beim Ver-
stYndnis. Dank ihrer langjYhrigen Erfahrung als Dozenten versteht es das Autorenteam, die
komplizierten Inhalte didaktisch gut aufzubereiten und verstYndlich zu Åbermitteln.

ErgYnzend zum Buch steht Ihnen zudem ein digitaler WissensCheck zur VerfÅgung, mit dem Sie
die Thematik komfortabel auf PC, Laptop oder Tablet vertiefen kÇnnen. Weitere Informationen
zur Nutzung und Freischaltung finden Sie vorne im Buch.

SelbstverstYndlich sind die Verfasser und der Verlag jederzeit fÅr Anregungen und konstruktive
Kritik dankbar.

Aspach, Hischhorn, KÇln, Niederau, Herne im Oktober 2016 Verfasser und Verlag
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Kein Produkt ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden kÇnnte. Ihre Meinung ist uns
wichtig! Was gef_llt Ihnen gut? Was kÇnnen wir in Ihren Augen noch verbessern? Bitte ver-
wenden Sie fÅr Ihr Feedback einfach unser Online-Formular auf:

www.nwb.de/go/feedback_lb

Als kleines DankeschÇn verlosen wir unter allen Teilnehmern einmal pro Quartal ein Buch-
geschenk.
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Kapitel 1: EinfÅhrung

1.1 Charakteristische Merkmale der KÇrperschaftsteuer
Steuersubjekte der KÇrperschaftsteuer sind gem. §§ 1 ff. KStG insbes. juristische Per-
sonen in Form der Kapitalgesellschaften: Aktiengesellschaft und Gesellschaft mit be-
schrgnkter Haftung (s. Kapitel 2.2.1.1).

Da die Leistungsfghigkeit der Steuersubjekte unmittelbar durch die HÇhe ihres Einkom-
mens erfasst wird, handelt es sich aus steuerrechtlicher Sicht bei der KÇrperschaftsteu-
er um eine Subjektsteuer und damit um eine Personensteuer. Im Gegensatz zur Ein-
kommensteuer, die ebenfalls eine Personensteuer ist, werden und kÇnnen bei der KÇr-
perschaftsteuer keine persÇnlichen Verhgltnisse wie bspw. Alter, Familienstand usw.
berÅcksichtigt werden. Aber es sind gem. §§ 5 f. KStG Steuerbefreiungen fÅr bestimmte
Personen mÇglich (s. Kapitel 3).

Betriebswirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei der KÇrperschaftsteuer allerdings
um eine Objektsteuer, da der Ertrag aus dem Objekt Betrieb besteuert wird. Insofern
kann man die KÇrperschaftsteuer als Ertragsteuer auffassen.

Da die Bemessungsgrundlage fÅr die KÇrperschaftsteuer gem. §§ 7 ff. KStG das zu ver-
steuernde Einkommen (s. Kapitel 4 und 5) ist, zghlt die KÇrperschaftsteuer zu den Steu-
ern vom Einkommen und Ertrag. Diese werden zu Besitz, so dass die KÇrperschaftsteu-
er zu den in der AO und im FVG vorgesehenen Einteilung in Besitz- und Verkehrsteuern
(verwaltet von den Lgndern; s. Kapitel 1.2.2) und in ZÇlle und Verbrauchsteuern (ver-
waltet vom Bund) zu den Besitzsteuern (Einkommen = werdender Besitz) gehÇrt.

Der steuerrechtlich personale Charakter der KÇrperschaftsteuer hat als Konsequenz in
§ 10 Nr. 2 KStG, dass sie zu den nicht abzugsfThigen Aufwendungen gehÇrt, auch wenn
sie handelsrechtlich als Aufwand zu buchen ist (s. Kapitel 4.5).

Die umstrittene Frage, ob die KÇrperschaftsteuer ganz und teilweise im Sinne einer
Kosten- und Leistungsrechnung Kostencharakter hat oder nicht, ist zwar betriebswirt-
schaftlich von Interesse, aber steuerrechtlich irrelevant, da es sich bei der Kosten- und
Leistungsrechnung um einen rein internen Teil des Rechnungswesens fÅr Zwecke der
Kalkulation ohne Rechtswirkung nach außen handelt.

Da die KÇrperschaftsteuer eine Steuer vom Einkommen ist, gehÇrt sie fÅr Zwecke der
Bilanzierung gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V. m. R 6.3 Abs. 5 EStR nicht zu den Herstel-
lungskosten.

Die HÇhe des Steuersatzes (s. Kapitel 6.1) bzw. der SteuersTtze zur KÇrperschaftsteuer
hat sich im Laufe der Zeit erheblich und grundsgtzlich vergndert. In den letzten Jahren
vor der GrÅndung der Bundesrepublik Deutschland und in den ersten Jahren danach
war der Steuersatz je nach HÇhe des Einkommens zwischen 35 und 65 % gestaffelt. In
1953 wurde ein gespaltener Steuersatz eingefÅhrt, der fÅr ausgeschÅttete Gewinne
und fÅr thesaurierte (= angehgufte, also nicht ausgeschÅttete) Gewinne unterschied-
lich hohe Steuersgtze vorsah. Um die Wirtschaftskraft der Unternehmen zu stgrken,
war der Steuersatz fÅr thesaurierte Gewinne zungchst geringer als der fÅr ausgeschÅt-
tete. Spgter gnderte sich die Wirtschaftspolitik in der Art, dass die AusschÅttungen mit
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einem geringeren Steuersatz besteuert wurden. Die HÇhe dieser Steuers_tze ist im Lau-
fe der Zeit mehrfach ver_ndert worden; die (Regel-)Steuers_tze betragen ab der EinfÅh-
rung des Anrechnungsverfahrens ab 1. 1. 1977 (s. Kapitel 1.3 und Kapitel 7.1):

" 56 % fÅr ausgeschÅttete Gewinne und 36 % fÅr thesaurierte Gewinne ab 1977,

" 50 % fÅr ausgeschÅttete Gewinne und 36 % fÅr thesaurierte Gewinne ab 1990,

" 45 % fÅr ausgeschÅttete Gewinne und 30 % fÅr thesaurierte Gewinne ab 1994,

" 40 % fÅr ausgeschÅttete Gewinne und 30 % fÅr thesaurierte Gewinne ab 1999.

Im Zusammenhang mit der EinfÅhrung des HalbeinkÅnfteverfahrens ab 1. 1. 2001
(s. Kapitel 1.3 und Kapitel 7.2–7.4) wurde der gespaltene Steuersatz durch einen fÅr
ausgeschÅttete und thesaurierte Gewinne einheitlichen Steuersatz gem. § 23 Abs. 1
KStG (s. Kapitel 6.1) i H. v. 25 % abgelÇst (Anmerkung: wegen der Hochwasserkatastro-
phe in 2002 betrug der Steuersatz in 2003 nur fÅr dieses Jahr 26,5 %, s. Kapitel 6.1.2).
Es handelt sich wie bei den gespaltenen Steuers_tzen um einen proportionalen Steu-
ersatz, der von der HÇhe des Einkommens unabh_ngig ist.

HHIINNWWEEIISS

Steuersatz: 15 % einheitlich fÅr ausgeschÅttete und fÅr thesaurierte Gewinne ab 2008.

Gem_ß § 31 KStG ist die KÇrperschaftsteuer eine Veranlagungssteuer, bei der durch ei-
nen fÇrmlichen Bescheid die Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden und die
Steuer festgesetzt wird (s. Kapitel 6.7).

Die Frage, ob bei der KÇrperschaftsteuer ganz oder teilweise eine @berwAlzbarkeit vom
Steuerschuldner auf einen Steuertr_ger mÇglich ist oder nicht, ist umstritten. Im We-
sentlichen kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht Åberw_lzbar ist, also Steu-
erschuldner und Steuertr_ger ein und dieselbe Person ist. Die KÇrperschaftsteuer ist
deshalb den direkten Steuern zuzuordnen.

Je nachdem, welche Steuerhoheit man betrachtet, handelt es sich bei der KÇrperschaft-
steuer um eine Bundessteuer (s. Kapitel 1.2.1), um eine Landessteuer (s. Kapitel 1.2.2)
oder um eine Gemeinschaftssteuer (s. Kapitel 1.2.3).

MMEERRKKEE

Charakteristische Merkmale der KÇrperschaftsteuer sind zusammengefasst:

" Subjektsteuer
(Anmerkung: betriebswirtschaftlich betrachtet: Objektsteuer),

" Personensteuer,

" Steuer vom Einkommen und Ertrag,

" Besitzsteuer,

" nicht abzugsf_hige Steuer,

" kein Teil der Herstellungskosten,

KÇllen 3

Charakteristische Merkmale der KÇrperschaftsteuer KK AA PP II TT EE LL 11

9

10

11

12



" einheitlicher und proportionaler Steuersatz,

" Veranlagungssteuer,

" direkte Steuer und

" Bundes-, Landes- und Gemeinschaftssteuer, je nach Steuerhoheit.

1.2 Steuerhoheiten bei der KÇrperschaftsteuer
Die Steuerhoheiten sind auf die GebietskÇrperschaften unterschiedlich verteilt.

1.2.1 Gesetzgebungshoheit

FÅr die KÇrperschaftsteuer hat der Bund wie fÅr alle anderen wichtigen Steuern gem.
Art. 105 Abs. 2 GG i.V. m. Art. 72 GG die konkurrierende Gesetzgebungshoheit, d. h. die
Lgnder haben keine Gesetzgebungshoheit, da dem Bund das Aufkommen z.T. zusteht
(s. Kapitel 1.2.3) und er außerdem von seiner Gesetzgebungszustgndigkeit Gebrauch
macht. Die KÇrperschaftsteuer ist also im Rahmen der Gesetzgebungshoheit eine Bun-
dessteuer (s. Kapitel 1.4).

1.2.2 Verwaltungshoheit

Die KÇrperschaftsteuer wird gem. Art. 108 Abs. 2 GG durch LandesfinanzbehÇrden ver-
waltet. Aus der Sicht der Verwaltungshoheit ist sie also eine Landessteuer.

1.2.2.1 Sachliche ZustJndigkeit

Bei den LandesfinanzbehÇrden richtet sich die sachliche Zustgndigkeit nach § 16 AO
i.V. m. § 17 Abs. 2 FVG. Demnach sind fÅr die Verwaltung der KÇrperschaftsteuer die
FinanzTmter zustgndig, insbes. gem. §§ 155 ff. AO fÅr die Bescheide, gem. § 195 AO fÅr
die AußenprÅfung, gem. § 208 AO fÅr die Fahndung, gem. §§ 218 ff. AO fÅr die Erhe-
bung, gem. § 249 AO fÅr die Vollstreckung, gem. §§ 347 ff. AO fÅr das Einspruchsverfah-
ren und gem. § 386 AO fÅr Straftaten bei der KÇrperschaftsteuer.

1.2.2.2 Irtliche ZustJndigkeit

Welches der Finanzgmter fÅr die Verwaltung zustgndig ist, richtet sich gem. § 17 AO
nach der Çrtlichen Zustgndigkeit, also nach rTumlichen Gesichtspunkten.

FÅr die KÇrperschaftsteuer ist gem. § 20 Abs. 1 AO das Finanzamt Çrtlich zustgndig, in
dessen Bezirk sich die Geschgftsleitung der KÇrperschaft befindet. Dieses Finanzamt
wird als GeschTftsleitungsfinanzamt bezeichnet (Geschgftsleitung s. Kapitel 2.2.1.2).
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BBEEIISSPPIIEELL:: P fÅr die Çrtliche ZustZndigkeit

" Die K-GmbH hat ihre GeschZftsleitung in KÇln-West und ihren Sitz in Leverkusen.

" Sie ist in ganz Deutschland tZtig.

" Ihr VermÇgen verteilt sich auf KÇln-West und auf Niederlassungen in Berlin und MÅnchen.

" Der Gesellschafter-GeschZftsfÅhrer D hat seinen Wohnsitz in DÅsseldorf-SÅd.

GemZß § 20 Abs. 1 AO ist fÅr die KÇrperschaftsteuer das Finanzamt KÇln-West zustZndig, da
sich die GeschZftsleitung der K-GmbH im Bezirk KÇln-West befindet.

FÅr den Fall des Fehlens der GeschZftsleitung im Inland gibt es ErsatzzustZndigkeiten
in einer bestimmten Rangfolge.

Befindet sich die GeschZftsleitung nicht im Inland oder lZsst sich der Ort der GeschZfts-
leitung nicht feststellen, so ist gem. § 20 Abs. 2 AO das Finanzamt Çrtlich zustZndig, in
dessen Bezirk die KÇrperschaft ihren Sitz hat (Sitz s. Kapitel 2.2.1.3).

Wenn sich auch der Sitz nicht im Inland befindet, so ist gem. § 20 Abs. 3 AO das Finanz-
amt zustZndig, in dessen Bezirk sich der wertvollste Teil des VermÇgens der KÇrper-
schaft befindet.

Wenn sich weder GeschZftsleitung noch Sitz noch VermÇgen im Inland befinden, so ist
gem. § 20 Abs. 4 AO das Finanzamt Çrtlich zustZndig, in dessen Bezirk die TZtigkeit im
Inland vorwiegend ausgeÅbt oder verwertet wird oder worden ist.

1.2.3 Ertragshoheit

Bei der Verteilung des Steueraufkommens steht die Ertragshoheit gem. Art. 106 Abs. 3
GG Bund und LZndern je zur HZlfte zu. Die KÇrperschaftsteuer ist also in diesem Zu-
sammenhang eine Gemeinschaftssteuer.

Wegen der ^nderungen der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen im KÇrperschaftsteu-
ergesetz und wegen der erheblichen wirtschaftlichen ^nderungen durch die Globalisie-
rung ist das Steueraufkommen stark schwankend; in 2001 ergab sich bei der KÇrper-
schaftsteuer sogar insgesamt eine Erstattung.

MMEERRKKEE

Steuerhoheiten bei der KÇrperschaftsteuer:

Gesetzgebungshoheit fi Bundessteuer

Verwaltungshoheit fi Landessteuer

" sachliche ZustZndigkeit fi FinanzZmter

" Çrtliche ZustZndigkeit fi GeschZftsleitungsfinanzamt (Regelfall)

Ertragshoheit fi Gemeinschaftssteuer
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1.3 VerhJltnis der KÇrperschaftsteuer zur
Einkommensteuer und zur Gewerbesteuer

Das zu versteuernde Einkommen ist sowohl fÅr die KÇrperschaftsteuer gem. §§ 7 ff.
KStG (s. Kapitel 1.1, Kapitel 4 und 5) als auch fÅr die Einkommensteuer gem. § 2 Abs. 5
EStG Bemessungsgrundlage. In diesem Begriff sind in den beiden Steuerarten umfang-
reiche Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede festzustellen.

Keine Gemeinsamkeiten gibt es bei den Steuersubjekten. Wghrend bei der KÇrper-
schaftsteuer gem. §§ 1 ff. KStG insbes. juristische Personen in Form der Kapitalgesell-
schaften (s. Kapitel 1.1 und 2.2.1.1) Steuersubjekte sind, erfasst die Einkommensteuer
gem. § 1 EStG natÅrliche Personen als Steuersubjekte.

Personengesellschaften werden weder von der KÇrperschaftsteuer noch von der Ein-
kommensteuer besteuert. Vielmehr werden die Gewinnanteile und VergÅtungen fÅr
die Gesellschafter, soweit es sich um natÅrliche Personen handelt, gem. § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG als EinkÅnfte aus Gewerbetrieb, wenn die Personengesellschaft ge-
werblich tgtig oder gewerblich geprggt ist, im Rahmen des zu versteuernden Einkom-
mens von der Einkommensteuer erfasst (s. Kapitel 2.2.1.1.2).

Ein besonderes steuerrechtliches Problem stellen fÅr das Verhgltnis von KÇrperschaft-
steuer und Einkommensteuer die Auswirkungen auf die Gesellschafterebene (s. Kapi-
tel 8) dar, wenn bspw.eine Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter Gewinnanteile
ausschÅttet. FÅr natÅrliche Personen handelt es sich i. d. R. gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG
um Einnahmen bei den EinkÅnften aus KapitalvermÇgen.

Bis 1976 unterlagen die ausgeschÅtteten Gewinne bei der Kapitalgesellschaft der KÇr-
perschaftsteuer und bei der natÅrlichen Person, der die Gewinnanteile nach Einbehal-
tung der Kapitalertragsteuer zuflossen, der Einkommensteuer, auf die die Kapital-
ertragsteuer angerechnet wurde. Damit wurde ein und derselbe Gewinnanteil, wenn
auch bei unterschiedlichen Steuersubjekten, von zwei Steuerarten erfasst und besteu-
ert.

Um diese Art der Doppelbesteuerung zu vermeiden, wurde ab 1977 das Anrechnungs-
verfahren (s. Kapitel 7.1) eingefÅhrt, aufgrund dessen fÅr die GewinnausschÅttung die
KÇrperschaftsteuer der Kapitalgesellschaft auf die Einkommensteuerschuld der natÅrli-
chen Person angerechnet wurde.

Da es als steuerrechtlich problematisch empfunden wurde, die Steuer einer Person auf
die Steuerschuld einer anderen Person anzurechnen, wurde ab 2001 das HalbeinkÅnf-
teverfahren (s. Kapitel 7.2) eingefÅhrt. Gemgß § 3 Nr. 40 EStG waren GewinnausschÅt-
tungen und entsprechende andere Einnahmen bei der natÅrlichen Person zur Hglfte
steuerfrei. Mit dieser Halbierung soll die Belastung einer Doppelbesteuerung vermin-
dert werden.

FÅr die Umstellung der Verfahren sind gem. §§ 38 ff. KStG langfristige jbergangsregeln
(s. Kapitel 7.3–7.4) vorgesehen.

Mit Wirkung nach 2008 wird das HalbeinkÅnfteverfahren im Rahmen einer umfangrei-
chen Unternehmensteuerreform fÅr die Besteuerung der KapitaleinkÅnfte im Privatver-
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mÇgen abgeschafft. An dessen Stelle wird von den GewinnausschÅttungen eine Kapi-
talertragsteuer als Abgeltungsteuer einbehalten. Die Besteuerung ist dann bei den na-
tÅrlichen Personen grundsgtzlich mit einer Reihe von Besonderheiten abgegolten.

HHIINNWWEEIISS

Ab 2009 wird die Steuerbefreiung fÅr in einem BetriebsvermÇgen gehaltene Anteile
von 50 % auf 40 % reduziert (lnderung durch das Unternehmensteuerreformgesetz
2008 v. 14. 8. 2007, BStBl 2007 I 1912 – TeileinkÅnfteverfahren, s. § 3 Nr. 40 EStG).

Die Entwicklung der Doppelbesteuerung und deren Vermeidung sind also zusammen-
gefasst:

AusschÅttung von Gewinnanteilen einer Kapitalgesellschaft an natÅrliche Personen

" Anrechnungsverfahren ab 1977,

" HalbeinkÅnfteverfahren ab 2001,

" Kapitalertragsteuer als Abgeltungsteuer bzw. TeileinkÅnfteverfahren ab 2009.

Im Verhgltnis der KÇrperschaftsteuer zur Einkommensteuer sind folgende Gemeinsam-
keiten und Unterschiede festzustellen:

TTAABB.. 11:: VVeerrhhTTllttnniiss ddeerr KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerr zzuurr EEiinnkkoommmmeennsstteeuueerr

Steuersubjekt

KÇrperschaftsteuer insbes. juristische Personen

Einkommensteuer natÅrliche Personen, auch natÅrliche Personen als
Gesellschafter von Personengesellschaften

Bemessungsgrundlage

KÇrperschaftsteuer zu versteuerndes Einkommen

Einkommensteuer zu versteuerndes Einkommen

AusschÅttung

KÇrperschaftsteuer einheitlicher Steuersatz fÅr Thesaurierung und fÅr
AusschÅttung

Einkommensteuer Abgeltungsteuer bzw. TeileinkÅnfteverfahren

Im Verhgltnis der KÇrperschaftsteuer zur Gewerbesteuer ist gem. § 7 GewStG der nach
den Vorschriften des KStG zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb unter Beach-
tung von Hinzurechnungen und KÅrzungen Grundlage fÅr den Gewerbeertrag.

TTAABB.. 22:: VVeerrhhTTllttnniiss ddeerr KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerr zzuurr GGeewweerrbbeesstteeuueerr

Bemessungsgrundlage

KÇrperschaftsteuer zu versteuerndes Einkommen

Gewerbesteuer nach den Vorschriften des KStG zu ermittelnder Gewinn
mit Hinzurechnungen und KÅrzungen
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1.4 Rechtsquellen zur KÇrperschaftsteuer
Rechtsquellen fÅr die KÇrperschaftsteuer sind Rechtsnormen, die fÅr alle Steuerpflichti-
gen, fÅr die Finanzverwaltung und fÅr die Finanzgerichtsbarkeit verbindlich sind, und
sonstige Rechtsquellen, die nur fÅr die Finanzverwaltung oder nur fÅr die Beteiligten
verbindlich sind.

1.4.1 Rechtsnormen

Rechtsnormen fÅr die KÇrperschaftsteuer, die fÅr alle Steuerpflichtigen, fÅr die Finanz-
verwaltung und fÅr die Finanzgerichtsbarkeit verbindlich sind, sind gem. § 4 AO nicht
nur das KStG und die damit zusammenhgngenden Gesetze und DurchfÅhrungsverord-
nungen, sondern auch vorrangiges Recht.

FÅr die KÇrperschaftsteuer als Bundessteuer (s. Kapitel 1.2.1) ist die unmittelbare
Rechtsgrundlage das KÇrperschaftsteuergesetz, das ordnungsgemgß nach den Vor-
schriften des GG in einem fÇrmlichen Gesetzgebungsverfahren im Bundestag und Bun-
desrat zustande gekommen ist, vom Bundesprgsidenten ausgefertigt und im Bundes-
gesetzblatt und zusgtzlich im Bundessteuerblatt Teil I bekannt gemacht worden ist.

Zusgtzlich ist gem. Art. 80 GG von der Bundesregierung bzw. vom Bundesfinanzminis-
ter die KÇrperschaftsteuer-DurchfÅhrungsverordnung erlassen worden, in der Inhalt,
Zweck und Ausmaß im KStG bestimmt sind. FÅr die Anwendung einer DurchfÅhrungs-
verordnung ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Sie wird im Bundes-
gesetzblatt und zusgtzlich im Bundessteuerblatt Teil I bekannt gemacht.

Da § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG ausdrÅcklich auf die Vorschriften des EStG Bezug nimmt, sind
fÅr die KÇrperschaftsteuer auch das Einkommensteuergesetz und entsprechend die
Einkommensteuer-DurchfÅhrungsverordnung als Rechtsnormen anzuwenden.

VÇlkerrechtliche Vertrgge mit anderen Staaten Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung mit KÇrperschaftsteuer in zwei Staaten (vgl. Kapitel 2.2.2 und
2.3.2), sog. Doppelbesteuerungsabkommen, gehen gem. § 2 AO dem KStG mit der Folge
vor, dass im Einzelfall geprÅft werden muss, ob die gem. KStG mÇglicherweise fest-
gestellte Steuerpflicht tatsgchlich zu einer Besteuerung fÅhrt oder ob der auslgndische
Staat die Besteuerung durchfÅhrt.

FÅr das Zustandekommen der DBA ist gem. Art. 59 Abs. 2 GG die Zustimmung oder die
Mitwirkung der Bundesorgane erforderlich. Damit erhalten die DBA Gesetzescharakter.

Das Grundgesetz hat gem. Art. 1 Abs. 3 GG insbes. bei der Verletzung von Grundrechten
Vorrang vor dem KStG und sonstigen Rechtsnormen.

Das Hoheitsrecht fÅr supranationales Recht der EuropTischen Gemeinschaft in Form
von Verordnungen, die im gesamten Gemeinschaftsgebiet unmittelbar geltendes Recht
sind, und in Form von Richtlinien, die den Mitgliedsstaaten Harmonisierungsergebnisse
vorschreiben, ist vom Bund aufgrund des Art. 24 GG Åbertragen worden. Das Recht der
Europgischen Gemeinschaft hat gem. § 1 Abs. 1 AO Vorrang.
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MMEERRKKEE

Rechtsnormen zur KÇrperschaftsteuer:

" Gesetze:

– KÇrperschaftsteuergesetz mit DurchfÅhrungsverordnung,

– Einkommensteuergesetz mit DurchfÅhrungsverordnung,

" VÇlkerrechtliche Vereinbarungen, insbes. Doppelbesteuerungsabkommen,

" Grundgesetz,

" Recht der EuropUischen Gemeinschaft ist verbindlich fÅr

– alle Steuerpflichtigen,

– fÅr die Finanzverwaltung und

– fÅr die Finanzgerichtsbarkeit.

1.4.2 Sonstige Rechtsquellen

Sonstige Rechtsquellen, die nicht die QualitUt einer Rechtsnorm haben, sind Verwal-
tungsvorschriften und die Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit.

GemUß Art. 108 Abs. 7 GG kann die Bundesregierung Verwaltungsvorschriften erlassen,
die fÅr die Finanzverwaltung verbindlich sind, nicht aber fÅr den Steuerpflichtigen oder
die fÅr die Finanzgerichtsbarkeit.

Als Verwaltungsvorschriften fÅr die KÇrperschaftsteuer kommen die KÇrperschaftsteuer-
Richtlinien (KStR) mit den Hinweisen hierzu und durch die Bezugnahme des § 8 Abs. 1
KStG auf das EStG auch die Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) mit den Hinweisen hier-
zu in Betracht.

Die Richtlinien behandeln gem. R 1 KStR Zweifelsfragen und Auslegungsfragen von all-
gemeiner Bedeutung, um eine einheitliche Anwendung des KÇrperschaftsteuerrechts
durch die FinanzbehÇrden sicherzustellen, und geben außerdem Anweisungen zur Ver-
meidung unbilliger HUrten und aus GrÅnden der Verwaltungsvereinfachung Anweisun-
gen an die FinanzUmter, wie in bestimmten FUllen verfahren werden soll.

Richtlinien werden im Bundessteuerblatt Teil I bekannt gemacht.

Die Bundesregierung bzw. der Bundesfinanzminister Uußert sich außerdem in Erlassen
und Schreiben zur einheitlichen Anwendung des KÇrperschaftsteuerrechts bei Einzel-
problemen.
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MMEERRKKEE

Sonstige Rechtsquellen zur KÇrperschaftsteuer Teil 1:

" Verwaltungsvorschriften

– KÇrperschaftsteuerrichtlinien mit Hinweisen,

– Einkommensteuerrichtlinien mit Hinweisen,

" Erlasse und Schreiben der Bundesregierung bzw. des Bundesfinanzministers

sind verbindlich fÅr die Finanzverwaltung.

Die Entscheidungen der Finanzgerichte binden gem. § 110 FGO unmittelbar nur die Be-
teiligten, also bei der KÇrperschaftsteuer das beteiligte Steuersubjekt (s. Kapitel 1.1)
und das beteiligte GeschTftsleitungsfinanzamt (s. Kapitel 1.2.2.2), und gelten also nur
im entschiedenen Einzelfall.

Die Finanzgerichte selbst sind nur dem Gesetz unterworfen und nicht unbedingt an die
Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) gebunden. Es ergibt sich allerdings nach § 115
Abs. 2 Nr. 2 FGO eine gewisse faktische Abhgngigkeit.

Die Finanzverwaltung beachtet i. d. R. die Urteile der Finanzgerichtsbarkeit, insbes. die
Urteile des BFH; in Einzelfgllen weist das Bundesministerium fÅr Finanzen die Finanz-
gmter allerdings an, wie die Grundsgtze eines Urteils in der Praxis angewendet werden
sollen. Grundlegende Urteile zur KÇrperschaftsteuer sind in die KStR aufgenommen.

MMEERRKKEE

Sonstige Rechtsquellen zur KÇrperschaftsteuer Teil 2:

Entscheidungen der Finanzgerichte sind verbindlich fÅr das beteiligte Steuersubjekt
und fÅr das beteiligte Geschgftsleitungsfinanzamt.

Zur Kontrolle zu Kapitel 1 EinfÅhrung und gleichzeitig als HinfÅhrung zu spgteren Kapi-
teln wird das Verhgltnis der KÇrperschaftsteuer zur Einkommensteuer mit den aus-
gewghlten Gesichtspunkten Steuersubjekt, Bemessungsgrundlage und AusschÅttun-
gen und zur Gewerbesteuer mit dem ausgewghlten Gesichtspunkt Bemessungsgrund-
lage in Form von jbersichten veranschaulicht.
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AABBBB.. 11:: VVeerrhhTTllttnniiss ddeerr KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerr zzuurr EEiinnkkoommmmeennsstteeuueerr

Steuersubjekt

für die Körperschaftsteuer für die Einkommensteuer

gem. §§ 1 ff. KStG gem. § 1 EStG

insbes. juristische Personen in Form der
Kapitalgesellschaften
(s. Kapitel 2)

natürliche Personen,
bei Personengesellschaften deren
Gesellschafter

Bemessungsgrundlage

für die Körperschaftsteuer für die Einkommensteuer

gem. §§ 7 ff. KStG gem. § 2 Abs. 5 EStG

das zu versteuernde Einkommen das zu versteuernde Einkommen

(s. Kapitel 4 und 5)

Ausschüttungen

für die Körperschaftsteuer für die Einkommensteuer

gem. § 23 Abs. 1 KStG gem. § 3 Nr. 40 EStG

einheitlicher Steuersatz ab 2009 Abgeltungsteuer bzw. Teileinkünfte-
verfahren

(s. Kapitel 6) (s. Kapitel 7 und 8)

AABBBB.. 22:: VVeerrhhTTllttnniiss ddeerr KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerr zzuurr GGeewweerrbbeesstteeuueerr

Bemessungsgrundlage

für die Körperschaftsteuer für die Gewerbesteuer

gem. §§ 7 ff. KStG gem. § 7 GewStG

das zu versteuernde Einkommen
(s. Kapitel 4 und 5)

der nach den Vorschriften des KStG zu
ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb
mit Hinzurechnungen und Kürzungen

KÇllen 11
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1.5 Kontrollfragen

FFRRAAGGEENN

Rdn.

1. Welche wesentlichen Merkmale charakterisieren die KÇrperschaftsteuer? 1 ff.

2. Warum handelt es sich bei der KÇrperschaftsteuer um eine Personensteuer? 2

3. Handelt es sich bei der KÇrperschaftsteuer um eine Bundes- oder um eine Lan-
dessteuer?

13 ff.

4. Welche FinanzbehÇrden sind fÅr die KÇrperschaftsteuer sachlich und Çrtlich
zustgndig?

16 ff.

5. Welche Auswirkungen haben AusschÅttungen einer Kapitalgesellschaft an
ihre Gesellschafter, soweit es sich um natÅrliche Personen handelt?

23 ff.

6. Welche Bemessungsgrundlage hat die KÇrperschaftsteuer im Vergleich zur
Einkommensteuer und zur Gewerbesteuer?

20, 30 f.

7. Welche Rechtsnormen gelten fÅr die KÇrperschaftsteuer? FÅr wen sind diese
Rechtsnormen verbindlich?

33 ff.

8. Welche sonstigen Rechtsquellen, die nicht die Qualitgt von Rechtsnormen
haben, gelten fÅr die KÇrperschaftsteuer? FÅr wen sind diese Rechtsquellen
verbindlich?

41 ff.

(Einstweilen frei)
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Kapitel 2: Steuerpflicht (§§ 1–4 KStG)

2.1 Steuerpflichten
Die persÇnliche Steuerpflicht richtet sich nach den §§ 1 ff. KStG. MÇgliche Steuerbefrei-
ungen ergeben sich aus den §§ 5, 6 und 13 KStG (s. Kapitel 3).

Die sachliche Steuerpflicht ist in den §§ 7 ff. KStG geregelt (s. Kapitel 4).

Bei der persÇnlichen Steuerpflicht sind die unbeschrEnkte Steuerpflicht gem. § 1 KStG
(s. Kapitel 2.2) und die beschrEnkte Steuerpflicht allgemeiner Art gem. § 2 Nr. 1 KStG
(s. Kapitel 2.3) bzw. die beschrSnkte Steuerpflicht besonderer Art gem. § 2 Nr. 2 KStG
(s. Kapitel 2.4) zu unterscheiden.

Ab- und Eingrenzungen zu zwei SonderfSllen der Steuerpflicht ergeben sich aus den
§§ 3 und 4 KStG (s. Kapitel 2.5).

AABBBB.. 33:: PPeerrssÇÇnnlliicchhee KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerrppfflliicchhtt

Persönliche Körperschaftsteuerpflicht

Unbeschränkte Steuerpflicht

gem. § 1 KStG

Beschränkte Steuerpflicht

allgemeiner Art: gem. § 2 Nr. 1 KStG
besonderer Art: gem. § 2 Nr. 2 KStG

2.2 Unbeschr@nkte Steuerpflicht
Im Rahmen der unbeschrSnkten Steuerpflicht ist zu prÅfen, ob alle Tatbestandsmerk-
male vorliegen (s. Kapitel 2.2.1), und welche Rechtsfolgen ggf. eintreten (s. Kapi-
tel 2.2.2); außerdem ist der Beginn und das Ende der unbeschrSnkten Steuerpflicht
(s. Kapitel 2.2.3 und 2.2.4) festzustellen.

2.2.1 Tatbestandsmerkmale

Die Tatbestandsmerkmale fÅr eine unbeschrSnkte Steuerpflicht ergeben sich aus § 1
Abs. 1 KStG.

Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 KStG:

" KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇgensmasse der Nr. 1–6,

" mit GeschSftsleitung oder (!) Sitz

" im Inland.

Die ErfÅllung aller Tatbestandsmerkmale fÅhrt zur unbeschrSnkten Steuerpflicht i. S. d.
§ 1 Abs. 1 KStG.

KÇllen 15
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2.2.1.1 Steuersubjekte

Die KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen, die als Steuersub-
jekt fÅr die KÇrperschaftsteuer in Betracht kommen (s. Kapitel 2.2.1.1.1), sind gegen-
Åber den Einkommensteuersubjekten abzugrenzen (s. Kapitel 2.2.1.1.2).

Problematisch sind Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine, die nach europhi-
schem Recht gegrÅndet sind (s. Kapitel 2.2.1.3), und Gesellschaften auslhndischen
Rechts, die nach einem nationalen Recht gegrÅndet sind (s. Kapitel 2.2.1.1.4).

2.2.1.1.1 Kreis der Steuersubjekte

Die KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen, die zum Kreis der
KÇrperschaftsteuersubjekte gehÇren, sind in § 1 Abs. 1 KStG in den Nr. 1–6 aufgefÅhrt.

Weil der Gesetzestext ausdrÅcklich formuliert „die folgenden“, ist der Kreis der Steuer-
subjekte abschließend aufgezhhlt. Die Aufzhhlung kann nicht im Wege der Auslegung
erweitert werden (R 2 Abs. 1 KStR).

Allerdings sind die Personen nicht erschÇpfend im Einzelnen ausdrÅcklich bezeichnet;
es sind zwar in Nr. 1 als Kapitalgesellschaften „insbesondere“ einige Rechtsformen auf-
gefÅhrt, im lbrigen aber in Nr. 1 als Kapitalgesellschaften Europhische Gesellschaften,
in Nr. 3 sonstige juristische Personen des privaten Rechts oder in Nr. 5 andere Zweckver-
mÇgen des privaten Rechts nur summarisch genannt.

MMEERRKKEE

KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen, nhmlich

1) Kapitalgesellschaften,

2) Genossenschaften einschließlich der Europhischen Genossenschaften,

3) Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit,

4) sonstige juristische Personen des privaten Rechts,

5) nichtrechtsfhhige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere ZweckvermÇgen des
privaten Rechts,

6) Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des Çffentlichen Rechts

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG.

2.2.1.1.1.1 Kapitalgesellschaften

Zu den Kapitalgesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG gehÇren insbes. neben den
nach ausschließlich deutschem Recht gegrÅndeten Kapitalgesellschaften seit 2005 Eu-
rop_ische Gesellschaften. Diese kÇnnen supranational nach europhischem Recht ge-
grÅndet werden.
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Nach derzeitigem Recht gibt es als Rechtsform der „Europhischen Gesellschaften“ die
Societas Europaea (SE), die Åbersetzt „Europhische Gesellschaft“ heißt, aber in der Lite-
ratur weitestgehend als Europhische Aktiengesellschaft bezeichnet wird. Diese Bezeich-
nung trifft zwar buchsthblich nicht ganz zu, gibt aber inhaltlich den Charakter der Eu-
rophischen Gesellschaft richtig wieder (s. Kapitel 2.2.1.1.3). Hinzu kommt die Societas
Privata Europaea (SPE) fÅr kleinere und mittlere Unternehmen, die auch „Europhische
Privatgesellschaft“ (EPG) genannt wird.

Außerdem gehÇren zu den Kapitalgesellschaften die Aktiengesellschaft, die Komman-
ditgesellschaft auf Aktien und die Gesellschaft mit beschrhnkter Haftung, die aus-
schließlich nach deutschem Recht gegrÅndet werden.

FÅr die Aktiengesellschaft (AG) gilt das Aktiengesetz (AktG) vom 6. 9. 1965 (BGBl 1965 I
1089) mit zahlreichen mnderungen.

Rechtsgrundlage fÅr die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist nicht ein eigen-
sthndiges Gesetz, sondern das Zweite Buch im AktG (§§ 278 ff. AktG). Die KGaA wird
nach der ausdrÅcklichen Vorschrift des § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG als Kapitalgesellschaft be-
handelt und unterliegt beim Vorliegen der Åbrigen Tatbestandsmerkmale der KÇrper-
schaftsteuerpflicht.

Bei der Ermittlung des Einkommens der KGaA werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG die
Gewinnanteile, die an die Komplementhre auf ihre Komplementhreinlagen oder als
VergÅtungen fÅr die GeschhftsfÅhrung der Komplementhre verteilt werden, als abzieh-
bare Aufwendungen behandelt, so dass im Ergebnis nur die Gewinnanteile von der KÇr-
perschaftsteuer erfasst werden, die auf das Kapital der Kommanditaktionhre entfallen
(s. auch Kapitel 2.2.1.1.2).

FÅr Zwecke der Gewerbesteuer werden die Gewinnanteile der Komplementhre dem Ge-
winn aus Gewerbe gem. § 8 Nr. 4 GewStG allerdings wieder hinzugerechnet.

Die Gesellschaft mit beschr_nkter Haftung (GmbH) basiert auf dem Gesetz betreffend
die Gesellschaften mit beschrhnkter Haftung (GmbHG) vom 20. 4. 1892 (RGBl 1892
477, i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. 5. 1898, RGBl 1898 846) mit zahlreichen mnde-
rungen.

Kapitalanlagegesellschaften auf der Grundlage des Gesetzes Åber Kapitalanlagegesell-
schaften (KAGG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 9. 9. 1998 (BGBl 1998 I 2726) mit eini-
gen mnderungen dÅrfen gem. § 1 Abs. 3 KAAG nur in der Rechtsform der Aktiengesell-
schaft (Regelfall) oder der Gesellschaft mit beschrhnkter Haftung betrieben werden.

Als Kapitalgesellschaften sind die Kapitalanlagegesellschaften deshalb Steuersubjekte
i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Bei den gebildeten selbsthndigen SondervermÇgen handelt
es sich es sich um ZweckvermÇgen des privaten Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG (R 2
Abs. 5 KStR), das durch Widmung einem bestimmten Zweck dient (Rdn. 83). Das Zweck-
vermÇgen, insbes. Investmentfonds, ist grundshtzlich von der Steuerpflicht befreit
(s. Kapitel 3.2).
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MMEERRKKEE

Kapitalgesellschaften, insbes.

" Europhische Gesellschaften, derzeit die Societas Europaea und die Societas Privata
Europaea,

" Aktiengesellschaften,

" Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschrhnkter Haftung

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

Ob es sich bei Gesellschaften auslhndischen Rechts, die nach einem nationalen Recht
gegrÅndet sind, um Kapitalgesellschaften handelt, muss im Einzelfall untersucht wer-
den (s. Kapitel 2.2.1.1.4).

2.2.1.1.1.2 Genossenschaften einschließlich der EuropUischen Genossenschaften

Zu den Genossenschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG gehÇren die Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften einschließlich der Europhischen Genossenschaften.

Rechtsgrundlage fÅr die Genossenschaften (Gen) ist das Gesetz betreffend die Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) vom 19. 8. 1994 (BGBl 1994 I 2202, i. d. F. der
Bekanntmachung vom 16. 10. 2006, BGBl 2006 I 2230) mit einigen mnderungen.

Als Europ_ische Genossenschaft kann eine Societas Cooperativa Europaea (SCE) ge-
grÅndet werden (s. Kapitel 2.1.1.3).

MMEERRKKEE

Genossenschaften, nhmlich

" Erwerbsgenossenschaften,

" Wirtschaftsgenossenschaften und

" Europhische Genossenschaften

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG.

2.2.1.1.1.3 Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit

Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG sind Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit.

FÅr die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) gelten §§ 15 ff. des Gesetzes
Åber die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen, kurz Versicherungsaufsichts-
gesetz (VAG) i. d. F. vom 17. 12. 1992 (BGBl 1993 I 2) mit wenigen mnderungen.

Durch Art. 3 Nr. 1 des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes vom 9. 12. 2004 (BGBl 2004 I
3310, BStBl 2004 I 1158) sind Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit in § 1 Abs. 1
Nr. 3 KStG mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2005 eingefÅgt worden.
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MMEERRKKEE

Vereine auf Gegenseitigkeit, nhmlich

" Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und

" Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG.

2.2.1.1.1.4 Sonstige juristische Personen des privaten Rechts

Bei den sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG
kann es sich im Gegensatz zu den Steuersubjekten der Nr. 5 ausschließlich um rechts-
fhhige Steuersubjekte handeln.

Als sonstige juristische Personen des privaten Rechts kommen eingetragene Vereine,
wirtschaftliche Vereine und rechtsfhhige privatrechtliche Stiftungen in Betracht (R 2
Abs. 2 Satz 1 KStR).

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschhftsbetrieb gerichtet
ist, erlangt gem. § 21 BGB Rechtsfhhigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des
zusthndigen Amtsgerichtes. Aus dem nicht wirtschaftlichen Verein wird dadurch ein
eingetragener Verein.

Ein wirtschaftlicher Verein erlangt gem. § 22 BGB Rechtsfhhigkeit durch staatliche Ver-
leihung.

Zur Entstehung einer rechtsf_higen privatrechtlichen Stiftung sind gem. § 80 BGB das
Stiftungsgeschhft und die Anerkennung durch die zusthndige BehÇrde des Landes er-
forderlich.

Rechtsfhhige Stiftungen des Çffentlichen Rechts fallen nicht unter § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG.
Vielmehr ist insoweit ggf. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG zu prÅfen (R 2 Abs. 2 Satz 2 KStR).

MMEERRKKEE

Als sonstige juristische Personen des privaten Rechts sind

" eingetragene Vereine,

" wirtschaftliche Vereine und

" rechtsfhhige privatrechtliche Stiftungen

Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG.

2.2.1.1.1.5 Juristische Personen des privaten Rechts

Aus der Formulierung „sonstige“ in § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG ergibt sich nachtrhglich, dass
es sich bei den Steuersubjekten der Nr. 1–4 KStG um juristische Personen des privaten
Rechts handelt.
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MMEERRKKEE

Juristische Personen des privaten Rechts, nhmlich

" Kapitalgesellschaften,

" Genossenschaften,

" Vereine auf Gegenseitigkeit und

" sonstige juristische Personen des privaten Rechts

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KStG.

2.2.1.1.1.6 NichtrechtsfUhige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere
ZweckvermÇgen des privaten Rechts

Im Unterschied zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG sind die Steuersubjekte i. S. d. 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG
nichtrechtsf_hig.

Einem nichtrechtsf_higen Verein fehlt die Rechtsfhhigkeit, weil diese weder durch eine
Eintragung in das Vereinsregister begrÅndet noch staatlich verliehen wurde. Auf solche
Vereine finden gem. § 54 BGB die Vorschriften Åber Gesellschaften Anwendung. Diese
Vorschriften befinden sich in den §§ 705 ff. BGB.

Trotz bÅrgerlich-rechtlichen Gemeinsamkeiten werden nichtrechtsfhhige Vereine und
Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts als Steuersubjekte unterschiedlich behandelt.

Nichtrechtsfhhige Vereine sind Steuersubjekte bei der KÇrperschaftsteuer, whhrend bei
Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts deren Gesellschafter mit ihren EinkÅnften aus der
Beteiligung von der Einkommensteuer erfasst werden (s. Kapitel 1.3. und Kapitel 2.2.1.1.2).

MMEERRKKEE

Merkmale eines nichtrechtsfhhigen Vereins sind im Gegensatz zu einer Gesellschaft
des bÅrgerlichen Rechts:

" eine Verfassung, die der von KÇrperschaften gleicht,

" Organe (Vorstand und Mitgliederversammlung) und

" die Unabhhngigkeit vom Wechsel der Mitglieder.

Die Zuordnung zu den nichtrechtsfhhigen Vereinen oder zu den Gesellschaften des bÅr-
gerlichen Rechts ist im Einzelfall zu prÅfen.

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P fÅr nichtrechtsfhhige Vereine:

" Betrieb einer Werkskantine durch den Betriebsrat eines Unternehmens,

" großer Investment-Klub (unabhhngig vom Mitgliederbestand).

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P fÅr Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts:

" Laborgemeinschaft von mrzten,

" kleiner Investment-Klub (abhhngig vom Mitgliederbestand).
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Nichtrechtsf_higen Anstalten und Stiftungen fehlt die Rechtsfhhigkeit, weil diese we-
der staatlich verliehen noch genehmigt oder anerkannt wurde.

Trhger dieser Anstalten und Stiftungen sind hhufig rechtsfhhige Vereine oder juris-
tische Personen des Çffentlichen Rechts.

Um ZweckvermÇgen des privaten Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG handelt es sich,
wenn selbsthndiges SondervermÇgen gebildet wird, das durch Widmung einem be-
stimmten Zweck dient (R 2 Abs. 5 KStR). Dazu gehÇren u. a. SammelvermÇgen i. S. d.
§ 1914 BGB, Wertpapier-SondervermÇgen, also Investmentfonds, und andere Fonds-
SondervermÇgen (s. Kapitel 2.2.1.1.5). Das ZweckvermÇgen ist grundshtzlich von der
Steuerpflicht befreit (s. Kapitel 3.2).

MMEERRKKEE

Nichtrechtsfhhige Steuersubjekte, nhmlich
" nichtrechtsfhhige Vereine,
" nichtrechtsfhhige Anstalten,
" nichtrechtsfhhige Stiftungen und
" nichtrechtsfhhige andere ZweckvermÇgen des privaten Rechts

sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG.

Die Steuerpflicht bei nichtrechtsfhhigen Personenvereinigungen und VermÇgensmas-
sen wird durch § 3 KStG abgegrenzt (s. Kapitel 2.5.1).

2.2.1.1.1.7 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen
des Çffentlichen Rechts

Unter § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG kÇnnen ausschließlich Betriebe gewerblicher Art von inl_ndi-
schen juristischen Personen des Çffentlichen Rechts fallen, da sich die Steuerpflicht aus-
lhndischer juristischer Personen des Çffentlichen Rechts nach § 2 Nr. 1 KStG richtet (R 2
Abs. 3 KStR).

Juristische Personen des Çffentlichen Rechts sind rechtsfhhige KÇrperschaften, Anstal-
ten, Stiftungen und Zweckverbhnde.

Juristische Personen des Çffentlichen Rechts sind insbes.
" GebietskÇrperschaften (Bund, Lhnder, Regierungsbezirke, Kreise, Sthdte, Gemeinden),
" Çffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften,
" Berufsverbhnde mit Çffentlich-rechtlichem Charakter (Kammern, Innungen) und
" Rundfunkanstalten des Çffentlichen Rechts.

Soweit die juristischen Personen des Çffentlichen Rechts Çffentliche Gewalt ausÅben,
sind sie nicht unbeschrhnkt steuerpflichtig.

Der Bereich der reinen VermÇgensverwaltung wird steuerlich nicht erfasst. Steuer-
abzugspflichtige EinkÅnfte kÇnnen aber gem. § 2 Nr. 2 KStG der beschrhnkten Steuer-
pflicht besonderer Art unterliegen (s. Kapitel 2.4).
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Die unbeschrhnkte Steuerpflicht kann sich bei einer juristischen Person des Çffentlichen
Rechts insoweit ergeben, als sie einen Betrieb gewerblicher Art oder mehrere Betriebe
gewerblicher Art unterhhlt. Eine Eingrenzung dieser partiellen Steuerpflicht ergibt sich
aus § 4 KStG (s. Kapitel 2.5.2). Das Einkommen der einzelnen Betriebe ist gesondert zu
ermitteln, und die KÇrperschaftsteuer wird gesondert festgesetzt.

MMEERRKKEE

Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG sind

" Betriebe gewerblicher Art von

" inlhndischen juristischen Personen des Çffentlichen Rechts.

2.2.1.1.2 Abgrenzung zu Einkommensteuersubjekten

NatÅrliche Personen als Gesellschafter von Personengesellschaften werden mit ihren
Gewinnanteilen und VergÅtungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG als EinkÅnfte aus
Gewerbebetrieb, wenn die Personengesellschaft gewerblich thtig oder gewerblich ge-
prhgt ist, im Rahmen des zu versteuernden Einkommens von der Einkommensteuer er-
fasst (s. Kapitel 1.3).

Da an den EinkÅnften mehrere Personen beteiligt sind und die EinkÅnfte diesen Per-
sonen steuerlich zuzurechnen sind, werden die EinkÅnfte gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2. a) AO
einheitlich und gesondert festgestellt.

Bei den Gesellschaften i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG handelt es sich um solche, bei
denen der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist. Zu diesen
Mitunternehmergesellschaften gehÇren ausdrÅcklich offene Handelsgesellschaften
(§§ 105 ff. HGB) und Kommanditgesellschaften (§§ 161 ff. HGB) einschließlich einer
GmbH & Co. KG, aber auch Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) und
atypische stille Gesellschaften (stille Gesellschaft §§ 230 ff. HGB).

Eine GmbH & Co. KG, deren alleiniger Komplementhr eine GmbH ist, ist als Komman-
ditgesellschaft nicht Steuersubjekt i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG, da sie keine Kapitalge-
sellschaft ist. Sie kommt auch nicht als nichtrechtsfhhiger Verein i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5
KStG in Betracht. Da ihr Einkommen bei den Gesellschaftern zu versteuern ist, wird sie
auch nicht nach § 3 Abs. 1 KStG kÇrperschaftsteuerpflichtig. (H 2 KStH „GmbH & Co.
KG“). Der Anteil am Gewinn der KG, der auf die GmbH entfhllt, unterliegt im Rahmen
des Einkommens der GmbH bei dieser der KÇrperschaftsteuer.

Bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) handelt es sich zwar grundshtzlich
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG um eine Kapitalgesellschaft, bei der aber im Ergebnis nur die
Gewinnanteile von der KÇrperschaftsteuer erfasst werden, die auf das Kapital der Kom-
manditaktion_re entfallen (s. Kapitel 2.2.1.1.1). Die Gewinnanteile, die an die Komple-
menthre auf ihre Komplementhreinlagen oder als VergÅtungen fÅr die GeschhftsfÅh-
rung durch die Komplementhre verteilt werden, werden bei natÅrlichen Personen als
EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG versteuert. Die Dividenden,
die an die Kommanditaktionhre ausgeschÅttet werden, gehÇren bei diesen zu den Ein-
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kÅnften aus KapitalvermÇgen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, wenn die Aktien im Privat-
vermÇgen gehalten werden.

Einkommensteuersubjekte sind i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG natÅrliche Personen
als Gesellschafter von Personengesellschaften bzw. Mitunternehmergesellschaften ins-
bes. von

" offenen Handelsgesellschaften,

" Kommanditgesellschaften einschließlich GmbH & Co. KG (der Gewinnanteil fÅr die
GmbH unterliegt bei dieser jedoch der KÇrperschaftsteuer),

" Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts,

" atypisch stillen Gesellschaften.

MMEERRKKEE

Sonderfall Kommanditgesellschaft auf Aktien: grundshtzlich Kapitalgesellschaft, aber
Komplementhre als Einkommensteuersubjekte (Steuersubjekte i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 EStG).

Die Europ_ische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) ist eine Mitunterneh-
mergesellschaft, da nach Art. 3 Abs. 1 EWIV-VO die Gewinne nicht fÅr sich selbst, son-
dern fÅr die EWIV-Gesellschafter erzielt. Eine Besteuerung durch die KÇrperschaftsteuer
kommt also nicht in Betracht.

2.2.1.1.3 Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine nach europUischem Recht

Als Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine nach europhischem Recht, die also
nach supranationalem Recht gestaltet sind, gibt es derzeit die Societas Europaea (SE),
die Societas Privata Europaea (SPE) und die Societas Cooperativa Europaea (SCE) (s. Ka-
pitel 2.2.1.1.1).

Seit vielen Jahren ist ein Europhischer Verein in Vorbereitung.

2.2.1.1.4 Gesellschaften auslUndischen Rechts nach nationalem Recht

FÅr die zivilrechtliche Beurteilung von Gesellschaften ausl_ndischen Rechts, die nach
dem nationalen Recht eines auslhndischen Staates gegrÅndet wurden, sind zwei ge-
genshtzliche Theorien zu bedenken (Vfg. OFD Hannover vom 15. 4. 2005 – S 2700 – 2 –
StO 241).

Nach der GrÅndungstheorie, die vor allem in den anglo-amerikanischen Rechtskreisen
weit verbreitet ist, bestimmt sich der Status einer Gesellschaft grundshtzlich nach dem
Recht des Staates, in dem sie rechtswirksam gegrÅndet worden ist. Diese einmal erwor-
bene Rechtsfhhigkeit geht auch dann nicht verloren, wenn die Gesellschaft ihren tat-
shchlichen Verwaltungssitz (Ort der Geschhftsleitung) vom GrÅndungsstaat in ein an-
deres Land verlegt.

Das deutsche Internationale Zivilrecht stellt abweichend von der GrÅndungstheorie
nach der Sitztheorie bei der Beurteilung der Rechtsfhhigkeit von auslhndischen Gesell-
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schaften, die ihren tatshchlichen Verwaltungssitz in das Inland verlegen, auf die
Rechtsordnung ab, die am Verwaltungssitz gilt. Zur Anwendbarkeit bzw. Nichtanwend-
barkeit dieser Theorie s. Rdn. 94.

MMEERRKKEE

Zivilrechtliche Beurteilung auslhndischer Kapitalgesellschaften nach der Verlegung des
Verwaltungssitzes in das Inland:

" Ohne GrÅndung der Gesellschaft nach deutschem Recht

" keine Rechtsfhhigkeit in Deutschland.

Die Rechtsfhhigkeit einer auslhndischen Kapitalgesellschaft bleibt nach einer Verlegung
des Verwaltungssitzes in Deutschland nur dann weiter bestehen, wenn das auslhn-
dische Recht die Sitzverlegung zulhsst und die Kapitalgesellschaft die Bedingungen er-
fÅllt, an die das deutsche Recht die Rechtsfhhigkeit knÅpft.

FÅr die zivilrechtliche Anerkennung der Rechtsfhhigkeit in Deutschland muss deshalb
die Kapitalgesellschaft mit Verwaltungssitz in Deutschland nach deutschem Recht ge-
grÅndet sein.

MMEERRKKEE

Zivilrechtliche Beurteilung auslhndischer Kapitalgesellschaften nach der Verlegung des
Verwaltungssitzes in das Inland:

" Sitzverlegung nach dem auslhndischen Recht zulhssig,

" Voraussetzungen der Anerkennung nach deutschem Recht erfÅllt und

" GrÅndung der Gesellschaft nach deutschem Recht erfolgt.

Der in Deutschland vertretenen Sitztheorie ist der EuGH in verschiedenen Urteilen in
2002 und 2003 allerdings entgegengetreten. Die Urteile fÅhren im Rahmen der EU zur
Anwendung der GrÅndungstheorie. Danach erlangt eine Kapitalgesellschaft Rechts-
fhhigkeit, wenn sie nach dem Recht eines Mitgliedsstaates der EU wirksam gegrÅndet
wurde. Die anderen Mitgliedsstaaten haben die Gesellschaft auch in ihrem Land anzu-
erkennen und als rechtsfhhig zu behandeln. Dies hat bei der steuerrechtlichen Beurtei-
lung erhebliche Auswirkungen.

MMEERRKKEE

Zivilrechtliche Beurteilung auslhndischer Kapitalgesellschaften nach der Verlegung des
Verwaltungssitzes von einem Mitgliedsstaat der EU in das Inland:

" GrÅndung der Gesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedsstaates wirksam,

" Rechtsfhhigkeit ist nach Urteilen des EuGH aufgrund der GrÅndungstheorie in
Deutschland anzuerkennen.
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FÅr die steuerrechtliche Beurteilung von Gesellschaften auslhndischen Rechts ist zu un-
terscheiden, ob die Gesellschaft nach dem Recht eines Staates außerhalb der EU oder
nach dem Recht eines Mitgliedsstaates der EU gegrÅndet ist (Vfg. OFD Hannover vom
15. 4. 2005 – S 2700 – 2 – StO 241).

Ist eine Gesellschaft nach dem Recht eines Staates außerhalb der EU gegrÅndet, so
schließt eine fehlende Rechtsfhhigkeit in Deutschland die unbeschrhnkte KÇrperschaft-
steuerpflicht nicht aus. Diese kann sich aus § 1 Abs. 1 Nr. 5 i.V. m. § 3 Abs. 1 KStG erge-
ben (Vfg. OFD Hannover vom 15. 4. 2005 – S 2700 – 2 – StO 241).

Um festzustellen, ob eine Gesellschaft, die nach ihren Statuten ihren Sitz im Ausland
außerhalb der EU hat und ihren tatshchlichen Verwaltungssitz nach Deutschland ver-
legt hat, kÇrperschaftsteuerpflichtig ist, wird zunhchst ein Typenvergleich vorgenom-
men. In diesem ist zu prÅfen, ob die Gesellschaftsform einem der in § 1 Abs. 1 Nr. 1–5
KStG aufgefÅhrten Steuersubjekt hinsichtlich Organisation und Struktur entspricht.

FÅr einen Typenvergleich kÇnnen als erster Anhaltspunkt die Tabellen 1 und 2 zum
BMF-Schreiben vom 24. 12. 1999 (BStBl 1999 I 1076 ff.) herangezogen werden (H 2
KStH). Es handelt sich allerdings nur um einen formalen Vergleich der Gesellschafts-
formen.

TTAABB.. 33:: BBeeiissppiieellee ffÅÅrr eeiinneenn ffoorrmmaalleenn TTyyppeennvveerrgglleeiicchh ddeerr GGeesseellllsscchhaaffttssffoorrmmeenn

Staat Abk. Rechtsform vergleichbar mit

Argentinien Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad colectiva

GmbH
OHG

Australien PC Ltd. Public Company limited by shares
Limited Partnership

AG
KG

Brasilien SA Sociedade Anonima
Sociedade em Conta de Participacao

AG
Stille Gesellschaft

Japan Mitsubishi Kaisha
Goshi Kaisha

GmbH
KG

Kanada Ldt. Inc. Corporation
General Partnership

AG
OHG

Schweiz AG/SA Aktiengesellschaft
Einfache Gesellschaft

AG
GbR

SÅdafrika (Pty) Ltd Private oder Propriety Company
Partnership

GmbH
OHG

TÅrkei A. S.
Kom. Srk.

Anonim Sirket
Kommandit Sirket

AG
KG

USA Corp. Business Corporation
Unincorporated Joint Venture

AG
GbR

Wenn durch den Typenvergleich festgestellt wird, dass die Gesellschaftsform einer der
in § 1 Abs. 1 Nr. 1–5 KStG aufgezhhlten entspricht, ist zu untersuchen, ob die EinkÅnfte
der Gesellschaft zugerechnet werden kÇnnen.
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MMEERRKKEE

Gesichtspunkte fÅr die Untersuchung, ob die EinkÅnfte der Gesellschaft zugerechnet
werden kÇnnen, sind:

" Gesellschaft und nicht deren Gesellschafter im Grundbuch als EigentÅmer von in-
lhndischem GrundvermÇgen eingetragen,

" Auftreten der Gesellschaft im Geschhftsverkehr nach außen immer im eigenen
Namen,

" Auftreten von Anteilseignern stets ausdrÅcklich und erkennbar im Namen der
Gesellschaft,

" Abschluss aller maßgebenden Vertrhge unter Beachtung der vorstehenden
Gesichtspunkte.

Erst danach kann entschieden werden, ob die Gesellschaft in Deutschland unbe-
schrhnkt steuerpflichtig ist oder nicht.

Auch ohne sich nach den deutschen GrÅndungsvorschriften in das Handelsregister ein-
tragen zu lassen, kann die auslhndische Gesellschaft unter § 1 Abs. 1 Nr. 5 i.V. m. § 3
Abs. 1 KStG fallen und unbeschrhnkt steuerpflichtig sein (vgl. BFH vom 13. 11. 1991,
BStBl 1992 II 263, und BFH vom 23. 6. 1992, BStBl 1992 II 972).

MMEERRKKEE

Steuerrechtliche Beurteilung einer Gesellschaft aus einem Staat außerhalb der EU nach
Verlegung des tatshchlichen Verwaltungssitzes nach Deutschland:

" Feststellung durch Typenvergleich, dass Gesellschaftsform einer der in § 1 Abs. 1
Nr. 1–5 KStG aufgefÅhrten Steuersubjekten entspricht und

" EinkÅnfte werden der Gesellschaft und nicht den Gesellschaftern zugerechnet, aber

" keine Eintragung in das deutsche Handelsregister.

Rechtsfolge ist die unbeschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 i.V. m. § 3 Abs. 1
KStG.

Beantragt die auslhndische Gesellschaft die Eintragung in das Handelsregister – z. B.
als Kapitalgesellschaft - und wird sie auch tatshchlich als solche eingetragen, kann sie
unter die § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG fallen und unbeschrhnkt steuerpflichtig sein.

MMEERRKKEE

Steuerrechtliche Beurteilung einer Gesellschaft aus einem Staat außerhalb der EU nach
Verlegung des tatshchlichen Verwaltungssitzes nach Deutschland:

" nach Feststellung durch Typenvergleich, dass Gesellschaftsform einer der in § 1
Abs. 1 Nr. 1–5 KStG aufgefÅhrten Steuersubjekten entspricht,
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" Zurechnung der EinkÅnfte der Gesellschaft und nicht den Gesellschaftern und

" Eintragung in das deutsche Handelsregister.

Rechtsfolge ist die unbeschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

Da verschiedene Urteile des EuGH in 2002 und 2003 im Rahmen der EU zur Anwen-
dung der GrÅndungstheorie auch in Deutschland fÅhren (Vfg. OFD Hannover vom
15. 4. 2005 – S 2700 – 2 – StO 241), obwohl fÅr Gesellschaften auslhndischen Rechts
die Sitztheorie angewendet wurde, erlangt eine Kapitalgesellschaft nach dem Recht ei-
nes Mitgliedsstaates der EU Rechtsfhhigkeit, wenn sie nach dem Recht eines Mitglieds-
staates wirksam gegrÅndet wurde. Nach der Verlegung des tatshchlichen Verwaltungs-
sitzes in einen anderen Mitgliedsstaat hat dieser die GrÅndung anzuerkennen und die
Gesellschaft auch in ihrem Land als rechtsfhhig zu behandeln.

MMEERRKKEE

Steuerrechtliche Beurteilung einer Kapitalgesellschaft aus einem Mitgliedsstaat der EU
nach Verlegung des tatshchlichen Verwaltungssitzes nach Deutschland:

" Kapitalgesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedsstaates wirksam gegrÅndet.

Rechtsfolge ist die unbeschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

Nach den vorstehenden Grundshtzen kann eine Limited sowohl australischen Rechts,
z. B. die Proprietary limited Company (abgekÅrzt Pty Ltd, vergleichbar mit einer GmbH),
als auch eine englischen Rechts, z. B. die Private company limited by shares (abgekÅrzt
Ltd., vergleichbar mit einer GmbH) unbeschrhnkt kÇrperschaftsteuerpflichtig sein, aller-
dings ohne eine Eintragung in das deutsche Handelsregister nach unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen.

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P fÅr eine mÇgliche unbeschrhnkte KÇrperschaftsteuerpflicht einer Limited ohne Ein-
tragung in das deutsche Handelsregister:

" gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 i.V. m. § 3 Abs. 1 KStG: fÅr eine Limited australischen Rechts,

" gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG: fÅr eine Limited englischen Rechts.

Nach einer Eintragung in das deutsche Handelsregister wird die Limited australischen Rechts
Steuersubjekt i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

Da die Limited englischen Rechts in Deutschland wegen der schnellen und kostengÅns-
tigen GrÅndung und wegen ihres sehr geringen Haftungsumfangs sehr stark verbreitet
ist, erscheint es sinnvoll, deren steuerliche Behandlung zu klhren (s. Vfg. OFD Hannover
vom 15. 4. 2005 – S 2700 – 2 – StO 241).

MMEERRKKEE

Bei der Besteuerung einer Limited englischen Rechts nach ordnungsmhßiger GrÅndung
in England gilt unbeschrhnkte Steuerpflicht als Kapitalgesellschaft in England.
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Besteuerung einer Limited englischen Rechts in Deutschland:

" nach Verlegung des tatshchlichen Verwaltungssitzes nach Deutschland und

" Eintragung der Limited als inlhndische Zweigniederlassung, die im Grunde die
Hauptniederlassung ist, in das deutsche Handelsregister (nach HGB grundshtzlich
erforderlich), aber auch ohne Eintragung in das deutsche Handelsregister:

Rechtsfolge ist die unbeschrhnkte Steuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG in Deutsch-
land mit Gewinnermittlung

" aufgrund einer Eintragung im Handelsregister nach den Vorschriften des HGB,

" ohne Eintragung ggf. nach § 141 AO oder durch EinnahmeÅberschussrechnung.

Die Rechtsform einer Limited ist in den USA wegen der zivilrechtlichen Flexibilitht in
der gesellschaftsvertraglichen Gestaltung und wegen der sehr beschrhnkten Haftung
der Gesellschafter sehr beliebt.

Die Frage, ob eine Limited US-amerikanischen Rechts, nhmlich die Limited Liability
Company (abgekÅrzt LLC) als KÇrperschaft oder als Personengesellschaft mit entspre-
chenden Rechtsfolgen einzuordnen ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden
(BMF-Schreiben vom 19. 3. 2004, BStBl 2004 I 411).

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P Besteuerung einer Limited US-amerikanischen Rechts in Deutschland nach ord-
nungsmhßiger GrÅndung in den USA

" entsprechend Option der Gesellschafter, als Personengesellschaft (trotz sehr beschrhnkter
Haftung!) oder als KÇrperschaft,

" ohne AusÅbung einer Option als Personengesellschaft (Regelfall).

Besteuerung einer Limited US-amerikanischen Rechts in Deutschland nach Verlegung des tat-
s_chlichen Verwaltungssitzes nach Deutschland:

" Einordnung der LLC

– als kÇrperschaftsteuerliches Gebilde oder

– als Personengesellschaft oder

– als unselbst_ndige Niederlassung (Betriebsthtte) des einzigen Gesellschafters der LLC.

" Kriterien fÅr die Einordnung als typisch kÇrperschaftsteuerliche Merkmale:

– Zentralisierte GeschhftsfÅhrung und Vertretung,

– beschrhnkte Haftung der Gesellschafter,

– freie lbertragbarkeit der Anteile,

– Gewinnzuteilung nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung,

– Kapitalaufbringung durch Einlage der Gesellschafter,

– unbegrenzte Lebensdauer der Gesellschaft,

– Gewinnverteilung nach dem Verhhltnis der Aktiennennbetrhge bzw. nach Geschhfts-
anteilen,

– formale GrÅndungsvoraussetzungen.

Das heißt: Eine generelle Einordnung ist also nicht mÇglich, Entscheidung im Einzelfall nach
dem Gesamtbild der Merkmale.

2.2.1.1.5 Wirtschaftliche ZusammenschlÅsse

Verbundene Unternehmen i. S. d. § 15 AktG, insbes. Konzerne i. S. d. § 18 AktG, sind
rechtlich selbsthndig. Steuersubjekt bei der KÇrperschaft kann entsprechend der Ein-
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ordnung in § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG nur das einzelne Unternehmen sein, nicht aber die
Gesamtheit der verbundenen Unternehmen.

Bei Beteiligungen an anderen KÇrperschaften und Personenvereinigungen ist zu prÅfen,
ob bestimmte BezÅge und Gewinne gem. § 8b KStG außer Ansatz bleiben (s. Kapi-
tel 4.3.2).

Es ist außerdem zu prÅfen, ob kÇrperschaftsteuerlich eine Organschaft i. S. d. §§ 14 ff.
KStG vorliegt. Die Organgesellschaft bleibt zwar selbsthndig, aber im Fall eines Ge-
winnabfÅhrungsvertrags ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen das
Einkommen der Organgesellschaft dem Organtrhger zuzurechnen (s. Kapitel 5.3).

Im Fall von internationalen Beteiligungen kommt eine Besteuerung ausl_ndischer Ein-
kunftsteile entsprechend § 26 KStG in Betracht (s. Kapitel 5.4).

Kartelle als ZusammenschlÅsse von Unternehmen zur Regelung der Kooperation der
Beteiligten, in besonders enger Form als Syndikat, sind – wenn sie Åberhaupt wett-
bewerbsrechtlich zulhssig sind – nicht an eine bestimmte Rechtsform gebunden. Hat
das Kartell die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, so kann es Steuersubjekt i. S. d. § 1
Abs. 1 Nr. 1 KStG sein; ist die Rechtsform ein Verein, kommt § 1 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 KStG
in Betracht. Die an dem Kartell beteiligten Unternehmen bleiben rechtlich selbsthndig.

Unternehmen kÇnnen wirtschaftlich auch als Interessengemeinschaften, Konsortien
oder Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen sein. Diese weniger straffen Zu-
sammenschlÅsse erfolgen i. d. R. nur in bestimmten Teilbereichen oder nur fÅr be-
stimmte Zwecke und sind hauptshchlich als Gesellschaften bÅrgerlichen Rechts organi-
siert. Als KÇrperschaftsteuersubjekte kommen sie deshalb nicht in Betracht.

2.2.1.2 GeschUftsleitung

Als Tatbestandsmerkmal des § 1 Abs. 1 KStG fÅr die unbeschrhnkte Steuerpflicht (s. Ka-
pitel 2.2.1) muss die KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇgensmasse i. S. d.
Nr. 1–6 ihre Geschhftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben.

Gesch_ftsleitung ist gem. § 10 AO der Mittelpunkt der gesch_ftlichen Oberleitung. Im
Einzelfall bestimmt sie sich nach dem Gesamtbild der tatshchlichen Verhhltnisse.

Dabei ist nicht entscheidend, wo der Geschhftsverkehr stattfindet, sondern wo der fÅr
die GeschhftsfÅhrung maßgebende Wille bei den organisatorischen und rechts-
geschhftlichen Handlungen gebildet wird und die fÅr den Geschhftsverkehr erforderli-
chen Entscheidungen von einigem Gewicht getroffen werden.

Im Regelfall handelt es sich bei diesem Ort um die Geschhftsrhume des leitenden Ge-
schhftsfÅhrers. Der Ort muss aber nicht notwendigerweise ein BÅro sein, vielmehr
kann der Ort der geschhftlichen Oberleitung auch die Wohnung des GeschhftsfÅhrers
oder ein Container sein.

Entscheidend fÅr die Zuordnung der Geschhftsleitung ist nicht die technische, sondern
die kaufm_nnische Gesch_ftsleitung.

KÇllen 29

Unbeschrhnkte Steuerpflicht KK AA PP II TT EE LL 22

105

106



MMEERRKKEE

Geschhftsleitung nach dem Gesamtbild der tatshchlichen Verhhltnisse:

" Ort, an dem der fÅr die GeschhftsfÅhrung maßgebende Wille gebildet wird und

" die fÅr den Geschhftsverkehr erforderlichen Entscheidungen von einigem Gewicht

" von der kaufmhnnischen Geschhftsleitung getroffen werden.

Es handelt sich dann um den Mittelpunkt der geschhftlichen Oberleitung i. S. d. § 10
AO.

Der Ort der Geschhftsleitung kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur an einem ein-
zigen Ort und nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Im Fall einer Verlegung vom
Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland ist ein Wechsel der Steuerpflicht
(s. Kapitel 2.6) und ggf. der Verlust oder die Beschrhnkung des Besteuerungsrechtes der
Bundesrepublik Deutschland gem. § 12 KStG (s. Kapitel 5.2) zu beurteilen.

2.2.1.3 Sitz

Alternativ zur Geschhftsleitung ist Tatbestandsmerkmal des § 1 Abs. 1 KStG fÅr die un-
beschrhnkte Steuerpflicht der Sitz der KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇ-
gensmasse i. S. d. Nr. 1-6.

Sitz ist gem. § 11 AO der Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stif-
tungsgeschhft oder dergleichen bestimmt ist.

Der Sitz muss nicht mit dem Ort der Geschhftsleitung Åbereinstimmen. Die Bestim-
mung des Sitzes ist fÅr die unbeschrhnkte Steuerpflicht nur erforderlich, wenn sich die
Geschhftsleitung im Ausland befindet.

Bei Kapitalgesellschaften ist der Sitz eindeutig zu ermitteln. Der Sitz einer GmbH ist
gem. § 4a GmbHG der Ort, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Der Sitz einer Ak-
tiengesellschaft ist gem. § 5 AktG der Ort, den die Satzung bestimmt.

Der Sitz wird gem. § 39 Abs. 1 AktG bzw. § 10 Abs. 1 GmbHG jeweils in das Handels-
register mit konstitutiver Wirkung eingetragen.

Bei den anderen Steuersubjekten kann die Bestimmung des Sitzes schwierig sein, da
insbes. bei nicht rechtsfhhigen Stiftungen oder Vereinen eine satzungsmhßige Fest-
legung nicht vorgeschrieben ist.

MMEERRKKEE

Sitz bei Kapitalgesellschaften

" gem. § 4a GmbHG oder

" gem. § 5 AktG

durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung i. S. d. § 11 AO bestimmt.
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Sehr bedeutsam wird die Frage nach dem Sitz, wenn eine Gesellschaft ausl_ndischen
Rechts, die nach dem nationalen Recht eines auslhndischen Staates gegrÅndet wurde,
ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt (s. Kapitel 2.2.1.1.4).

2.2.1.4 Inland

Inland ist gem. § 1 Abs. 3 KStG das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (ohne Aus-
nahmen) und auch der Anteil am Festlandsockel, soweit dort Naturschhtze des Meeres-
grundes und des Meeresuntergrundes, z. B. ErdÇl, erforscht oder ausgebeutet werden.

AABBBB.. 44:: ZZuussaammmmeennffaasssseennddee ccbbeerrssiicchhtt ÅÅbbeerr ddiiee uunnbbeesscchhrr__nnkkttee KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerrppfflliicchhtt

Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG

Bestimmte Steuersubjekte
1. bis 4. Juristische Personen des privaten Rechts

1. Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäische Gesellschaften, AG, GmbH)
2. Genossenschaften einschließlich der Europäischen Genossenschaften
3. Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit
4. Sonstige juristische Personen des privaten Rechts, z. B. eingetragene Vereine
5. Nicht rechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen

des privaten Rechts
6. Betriebe gewerblicher Art

mit Geschäftsleitung oder (!) Sitz
im Inland

Rechtsfolgen s. Rdn. 110 f.

2.2.2 Rechtsfolgen

Wenn KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen i. S. d. § 1 Abs. 1
Nr. 1–6 KStG ihre Geschhftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben, sind sie gem. § 1
Abs. 1 KStG unbeschrhnkt kÇrperschaftsteuerpflichtig.

Gemhß § 1 Abs. 2 KStG erstreckt sich die unbeschrhnkte KÇrperschaftsteuerpflicht auf
s_mtliche EinkÅnfte. Da sich die beschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 2 KStG ausdrÅcklich
auf inlhndische EinkÅnfte erstreckt, handelt es also bei shmtlichen EinkÅnften fÅr Zwe-
cke der unbeschrhnkten KÇrperschaftsteuerpflicht um inl_ndische und ausl_ndische
EinkÅnfte.

Vorrang vor § 1 Abs. 2 KStG haben gem. § 2 AO Doppelbesteuerungsabkommen mit an-
deren Staaten, die insbes. die Steuerbefreiung in einem der beiden Staaten (Freistel-
lungsmethode), die Anrechnung der auslhndischen Steuer auf die deutsche Steuer (An-
rechnungsmethode, s. § 26 Abs. 1 und 6 KStG i.V. m. § 50 Abs. 6 EStG) oder die Abzugs-
f_higkeit der auslhndischen Steuer bei der Ermittlung der EinkÅnfte (Abzugsmethode,
s. § 26 Abs. 6 KStG i.V. m. § 34c Abs. 5 EStG) vorsehen, und sonstige zwischenstaatliche
Vertrhge i. S. d. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG.
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MMEERRKKEE

Unbeschrhnkte KÇrperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Abs. 2 KStG

" shmtliche inlhndischen und auslhndischen EinkÅnfte,

" ggf. Freistellungs-, Anrechnungs- oder Abzugsmethode.

2.2.3 Beginn der unbeschrUnkten Steuerpflicht

Kapitalgesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG entstehen durch Eintragung in das
Handelsregister. Vor der Eintragung bestehen sie gem. § 41 AktG bzw. § 11 Abs. 1
GmbHG zivilrechtlich nicht. Die Eintragung ist demnach konstitutiv und begrÅndet die
Rechtsfhhigkeit. Vor der Eintragung handelt es sich bei Ein-Mann-Gesellschaften um
Einzelunternehmen, ansonsten um Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts i. S. d.
§§ 705 ff. BGB oder durch Aufnahme eines Handelsgewerbes um offene Handelsgesell-
schaften (OHG) i. S. d. §§ 105 ff. HGB.

KÇrperschaftsteuerrechtlich gibt es keine gesetzliche Bestimmung Åber den Beginn der
unbeschrhnkten Steuerpflicht. Aber aufgrund gesicherter Rechtsprechung beginnt sie
entsprechend R 2 Abs. 4 Satz 1 KStR nicht erst mit der Erlangung der Rechtsfhhigkeit,
sondern die Steuerpflicht erstreckt sich auch auf die mit der notariellen Beurkundung
der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages errichtete Vorgesellschaft (Kapitalgesell-
schaft in GrÅndung).

Das gilt im Fall einer unechten Vorgesellschaft nicht. Um eine solche handelt es sich
gem. H 2 KStH, wenn die GrÅnder nicht die Absicht haben, die Eintragung in das Han-
delsregister zu erreichen, oder wenn aufgrund von Eintragungshindernissen die Vor-
gesellschaft zum Dauerzustand wird oder wenn nach Ablehnung des Eintragungs-
antrags eine Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern nicht erfolgt.

Neben den sich aus H 2 KStH im Wege des Umkehrschlusses ergebenden Voraussetzun-
gen mÅssen weitere Voraussetzungen fÅr die Vorgesellschaft aufgrund der Rechtspre-
chung mit der Folge gegeben sein, dass die Vorgesellschaft und die sphter entstehende
Kapitalgesellschaft als dasselbe Steuersubjekt behandelt werden und damit die KÇrper-
schaftsteuerpflicht bereits mit der Vorgesellschaft beginnt.

MMEERRKKEE

Voraussetzungen fÅr die BerÅcksichtigung als Vorgesellschaft:

" Notarielle Beurkundung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages,

" Vorhandensein von VermÇgen durch geleistete Einlagen oder durch bestehende Ein-
zahlungsansprÅche,

" Aufnahme einer nach außen gerichteten Geschhftsthtigkeit (strittig),

" keine Hindernisse fÅr die Eintragung in das Handelsregister und

" zeitnahe Eintragung in das Handelsregister.
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Von der Vorgesellschaft ist die VorgrÅndungsgesellschaft zu unterscheiden. Diese er-
streckt sich gem. H 2 KStH auf die Zeit zwischen der Vereinbarung Åber die Errichtung
einer Kapitalgesellschaft bis zur notariellen Beurkundung der Satzung bzw. des Gesell-
schaftsvertrages. Die VorgrÅndungsgesellschaft ist weder mit der Vorgesellschaft noch
mit der sphter entstehenden Gesellschaft identisch. Soweit ihre Gesellschafter natÅrli-
che Personen sind, werden ihre Gewinnanteile und VergÅtungen von der Einkommen-
steuer erfasst (s. Kapitel 2.2.1.2).

MMEERRKKEE

Entstehung einer Kapitalgesellschaft und Beginn ihrer unbeschrhnkten KÇrperschaft-
steuerpflicht:

" Beschluss zur GrÅndung (Vorsatzung bzw. Vorvertrag)

– zivilrechtlich:
Entstehung eines Einzelunternehmens, einer Gesellschaft des bÅrgerlichen
Rechts oder einer offenen Handelsgesellschaft

– steuerrechtlich:
Entstehung der VorgrÅndungsgesellschaft

" Notarielle Beurkundung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages

– zivilrechtlich:
unverhndert Einzelunternehmen, Gesellschaft des bÅrgerlichen Rechts oder offe-
ne Handelsgesellschaft

– steuerrechtlich:
Entstehung der Vorgesellschaft (Kapitalgesellschaft in GrÅndung), Beginn der
KÇrperschaftsteuerpflicht

" Eintragung im Handelsregister

– zivilrechtlich:
Entstehung der Kapitalgesellschaft

– steuerrechtlich:
KÇrperschaftsteuerpflicht

Rechtsfolge ist die Identitht der Vorgesellschaft mit der sphter entstehenden Kapitalge-
sellschaft und steuerrechtlich die KÇrperschaftsteuerpflicht ab Entstehung der Vor-
gesellschaft.

Auch fÅr die Åbrigen KÇrperschaftsteuersubjekte ergibt sich der Beginn der Steuer-
pflicht aus R 2 Abs. 4 KStR.
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Beginn der unbeschrhnkten KÇrperschaftsteuerpflicht bei den Steuersubjekten i. S. d.
§ 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG:

" bei Kapitalgesellschaften mit notarieller Beurkundung der Satzung bzw. des Gesell-
schaftsvertrages (Kapitalgesellschaft in GrÅndung),

" bei Genossenschaften mit Abschluss des Statuts (Genossenschaft in GrÅndung),

" bei Versicherungs- und Pensionsfondsvereinen auf Gegenseitigkeit mit der auf-
sichtsbehÇrdlichen Erlaubnis zum Geschhftsbetrieb,

" bei rechtsfhhigen Vereinen mit Abschluss der Satzung (rechtsfhhiger Verein in GrÅn-
dung),

" bei anderen sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts durch staatliche
Genehmigung, Anerkennung oder Verleihung,

" bei ZweckvermÇgen des privaten Rechts durch Errichtung, Feststellung der Satzung
oder Aufnahme einer gesch_ftlichen T_tigkeit,

" bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des Çffentlichen Rechts
mit Aufnahme der wirtschaftlichen T_tigkeit.

2.2.4 Ende der unbeschrUnkten Steuerpflicht

Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG bestehen zivilrechtlich bis zur LÇschung
aus dem Handelsregister oder aus sonstigen maßgebenden Register bzw. bis zur RÅck-
nahme der staatlichen Genehmigung, Anerkennung oder Verleihung bzw. Einstellung
der Thtigkeit.

Das Ende der unbeschrhnkten Steuerpflicht tritt aber erst mit dem Ende ihrer wirt-
schaftlichen Existenz ein.

MMEERRKKEE

Ende der unbeschrhnkten Steuerpflicht:

" nach tatshchlicher Einstellung der Thtigkeit,

" nach Verteilung des VermÇgens an Glhubiger und Gesellschafter und

" ggf. nach Ablauf eines Sperrjahres (§ 272 Abs. 1 AktG, § 73 Abs. 1 GmbHG).

Die LÇschung einer Kapitalgesellschaft im Handelsregister hat also steuerrechtlich nur
deklaratorische Bedeutung. Findet die Abwicklung (Liquidation) nach der AuflÇsung
gem. § 11 KStG statt (s. Kapitel 5.1), muss also vom Registergericht ein Nachtragsliqui-
dator bestellt werden.

Im Fall von Umwandlungen ist die Art der jeweiligen Umwandlung fÅr das Ende der
Steuerpflicht entscheidend.

Bei einer Verschmelzung gem. § 2 UmwG, bei einer Spaltung gem. § 123 UmwG und
bei einer VermÇgensÅbertragung gem. § 174 UmwG wird die Gesellschaft jeweils ohne
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Abwicklung gem. § 2 UmwG aufgelÇst. Zivilrechtlich fhllt die umgewandelte Gesell-
schaft erst mit der Eintragung der Umwandlung weg. Steuerrechtlich endet die Steuer-
pflicht jedoch bereits mit Wirkung vom Umwandlungsstichtag.

Bei einer formwechselnden Umwandlung gem. §§ 226 ff. UmwG wird lediglich die
Rechtsform desselben Rechtssubjektes gehndert. Da keine VermÇgensÅbertragung
stattfindet, endet die Steuerpflicht nicht.

Die Steuerpflicht kann auch mit Beginn einer Befreiung von der KÇrperschaftsteuer
i. S. d. § 13 KStG enden (s. Kapitel 3.3).

Bei einer Verlegung der Geschhftsleitung und/oder des Sitzes in das Ausland mit der
Folge, dass keines der beiden Tatbestandsmerkmale in Deutschland verwirklicht ist, gilt
das Steuersubjekt gem. § 12 Abs. 3 KStG als aufgelÇst, und die unbeschrhnkte Steuer-
pflicht endet (s. Kapitel 5.2).

FÅr den Fall, dass inlhndische EinkÅnfte i. S. d. § 49 EStG erzielt werden, wird das Steuer-
subjekt gem. § 2 Nr. 1 KStG beschrhnkt steuerpflichtig; es handelt sich also um einen
Wechsel der Steuerpflicht (s. Kapitel 2.3 und Kapitel 2.6).

Wenn keine inlhndischen EinkÅnfte erzielt werden, entfhllt die persÇnliche Steuer-
pflicht.

AABBBB.. 55:: BBeeggiinnnn uunndd EEnnddee ddeerr uunnbbeesscchhrr__nnkktteenn KKSStt--PPfflliicchhtt aamm BBeeiissppiieell eeiinneerr KKaappiittaallggeesseellll--
sscchhaafftt

Beschluss zur Gründung durch Vorsatzung oder Vorvertrag

Zivilrechtliche Entstehung eines Einzelunternehmens oder einer Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts oder OHG
Steuerrechtliche Entstehung Einer Vorgründungsgesellschaft, die noch nicht körper-
schaftsteuerpflichtig ist

Notarielle Beurkundung der Satzung oder des Gesellschaftervertrages

Zivilrechtliche Entstehung eines Einzelunternehmens oder einer Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts oder OHG als Kapitalgesellschaft in Gründung
Steuerrechtliche Entstehung einer Vorgesellschaft und Beginn der Körperschaftsteuer-
pflicht

Eintragung in das Handelsregister

Zivilrechtliche Entstehung der Kapitalgesellschaft
Steuerrechtliche Identität der Vorgesellschaft und der Kapitalgesellschaft

Ende der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht nach
tatsächlicher Einstellung der Tätigkeit oder nach
Verteilung des Vermögens an die Gläubiger und Gesellschafter

2.3 BeschrUnkte Steuerpflicht allgemeiner Art
FÅr den Fall, dass nicht alle Tatbestandsmerkmale des § 1 KStG erfÅllt sind und damit
keine unbeschrhnkte Steuerpflicht besteht (s. Kapitel 2.2), ist zu prÅfen, ob eine be-
schr_nkte Steuerpflicht gem. § 2 KStG in Betracht kommt.
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Dabei sind die beschrhnkte Steuerpflicht allgemeiner Art gem. § 2 Nr. 1 KStG als Haupt-
anwendungsfall (s. Kapitel 2.3) und die beschrhnkte Steuerpflicht besonderer Art gem.
§ 2 Nr. 2 KStG (s. Kapitel 2.4) zu unterscheiden.

Die Begriffe beschrhnkte Steuerpflicht allgemeiner Art bzw. besonderer Art werden in
der Fachliteratur nicht durchghngig benutzt. Da es aber an anderen geeigneten Begrif-
fen mangelt, werden sie im Folgenden verwendet.

2.3.1 Tatbestandsmerkmale

Die Tatbestandsmerkmale fÅr eine beschr_nkte Steuerpflicht allgemeiner Art ergeben
sich aus § 2 Nr. 1 KStG.

Tatbestandsmerkmale des § 2 Nr. 1 KStG:

" KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen,

" weder Geschhftsleitung noch Sitz im Inland,

" mit inlhndischen EinkÅnften.

Rechtsfolge ist die beschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG.

Da die Steuersubjekte die Geschhftsleitung und den Sitz im Ausland haben, kÇnnte
man sie als auslhndische Rechtsgebilde bezeichnen, die nach auslhndischem Recht ge-
grÅndet wurden oder bestehen (vgl. Kapitel 2.2.1.1.4).

Im § 1 Abs. 1 KStG sind KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen
ebenfalls als Steuersubjekte aufgefÅhrt, allerdings nachfolgend mit einer abschließen-
den Aufzhhlung in den Nr. 1–6 (s. Kapitel 2.2.1.1.1).

Da § 2 keine Aufzhhlung und keine Definition der KÇrperschaften, Personenvereinigun-
gen und VermÇgensmassen enthhlt, fallen unter § 2 Nr. 1 KStG alle KÇrperschaften, Per-
sonenvereinigungen und VermÇgensmassen des privaten und des Çffentlichen Rechts.

Als Besonderheit ist fÅr die nichtrechtsfhhigen Personenvereinigungen und VermÇgens-
massen § 3 KStG zu beachten, der ggf. die persÇnliche Steuerpflicht ausschließt (s. Ka-
pitel 2.5.1).

Wenn man aufgrund dieser Einschrhnkung die KÇrperschaften, Personenvereinigungen
und VermÇgensmassen auf juristische Personen reduziert, handelt es sich also bei den
Steuersubjekten i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG um ausl_ndische juristische Personen des privaten
Rechts (s. Kapitel 2.2.1.1.1.7) und um auslhndische juristische Personen des Çffentlichen
Rechts (s. Kapitel 2.4.1).

MMEERRKKEE

Auslhndische KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen sind:

" auslhndische juristische Personen des privaten Rechts:
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine auf Gegenseitigkeit und sonstige
juristische Personen;
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" auslhndische juristische Personen des Çffentlichen Rechts:
GebietskÇrperschaften, PersonalkÇrperschaften, Stiftungen und Anstalten

Es handelt sich um Steuersubjekte i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG.

Diese auslhndischen Steuersubjekte mÅssen gem. § 2 Nr. 1 KStG inl_ndische EinkÅnfte
haben. Um solche handelt es sich, sobald gem. R 4 Abs. 1 KStR die Voraussetzungen des
§ 49 EStG vorliegen. In diesem sind Art und Umfang der inlhndischen EinkÅnfte ab-
schließend aufgezhhlt.

Im Rahmen der beschrhnkten KÇrperschaftsteuerpflicht sind EinkÅnfte aus nichtselb-
sthndiger Arbeit i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG, EinkÅnfte aus selbsthndiger Arbeit i. S. d.
§ 49 Abs. 1 Nr. 3 und EinkÅnfte aus AbgeordnetenbezÅgen i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 8
Buchst. a EStG nicht mÇglich.

Als inlhndische EinkÅnfte kommen typischerweise EinkÅnfte in Betracht, deren Quelle
bspw. durch eine Betriebst_tte oder durch einen st_ndigen Vertreter im Inland erzielt
wird.

Es handelt sich dann um EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb i. S. d § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a
EStG. Dabei ist Voraussetzung, dass fÅr den Gewerbebetrieb eine Betriebsthtte im In-
land unterhalten wird oder ein sthndiger Vertreter im Inland bestellt ist.

Eine Betriebst_tte ist gem. § 12 Satz 1 AO jede feste Gesch_ftseinrichtung oder Anlage,
die der Thtigkeit eines Unternehmens dient. Als Betriebsthtten sind gem. § 12 Satz 2
AO insbes. die Sthtte der Geschhftsleitung, Zweigniederlassungen, Fabrikationssthtten,
Warenlager, Verkaufsstellen und BauausfÅhrungen (lhnger als 6 Monate) anzusehen.

St_ndiger Vertreter ist gem. § 13 Satz 1 AO eine Person, die nachhaltig die Geschhfte
des Unternehmens besorgt und dabei dessen Sachweisungen unterliegt, gem. § 13
Satz 2 AO insbes. eine Person, die Vertrhge abschließt oder Auslieferungen von GÅtern
und Waren vornimmt (R 49.1 EStR).

Bei der Feststellung, ob und welche inlhndische EinkÅnfte i. S. d. § 49 EStG der be-
schrhnkten KÇrperschaftsteuerpflicht unterliegen, liegt im Hinblick auf § 8 Abs. 2 KStG
die Vermutung nahe, dass es sich bei den inlhndischen EinkÅnften von Kapitalgesell-
schaften immer nur um solche aus Gewerbetrieb handeln kÇnnte.

Aber gem. § 49 Abs. 2 EStG sind im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale insoweit
außer Betracht zu lassen, als bei ihrer BerÅcksichtigung steuerpflichtige inlhndische
EinkÅnfte i. S. d. § 49 Abs. 1 EStG nicht angenommen werden kÇnnten (isolierende Be-
trachtungsweise, s. R 49.3 Abs. 1 EStR).

Wenn bspw. eine Kapitalgesellschaft auslhndischen Rechts ohne Betriebsthtte und
ohne sthndigen Vertreter im Inland Mieteinnahmen aus inlhndischem Grundbesitz be-
zieht, sind die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG als EinkÅnfte aus
Gewerbebetrieb nicht erfÅllt. Es kÇnnen also zunhchst keine steuerpflichtigen inlhndi-
schen EinkÅnfte angenommen werden.

Aber da gem. § 49 Abs. 2 EStG in diesem Fall das Besteuerungsmerkmal Kapitalgesell-
schaft außer Betracht bleibt, sind die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG erfÅllt
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und die Kapitalgesellschaft erzielt trotz ihrer Rechtsform EinkÅnfte aus Vermietung
und Verpachtung.

Durch § 49 Abs. 2 EStG kÇnnen bei einer Kapitalgesellschaft ohne Betriebsthtte und
ohne sthndigen Vertreter im Inland auch die Voraussetzungen fÅr weitere Einkunfts-
arten, bspw. insbes. die des § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG, erfÅllt sein. Die Kapitalge-
sellschaft erzielt trotz ihrer Rechtsform in diesem Fall EinkÅnfte aus KapitalvermÇgen.

MMEERRKKEE

Inlhndische EinkÅnfte i. S. d. § 49 EStG treten, abschließend aufgezhhlt,

" typischerweise bei einer Kapitalgesellschaft mit Betriebsthtte oder sthndigem Ver-
treter im Inland auf, die EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. a EStG erzielt.

" Aber bei einer Kapitalgesellschaft ohne Betriebsthtte oder sthndigen Vertreter im
Inland sind gem. § 49 Abs. 2 EStG auch andere Einkunftsarten mÇglich, insbes. Ein-
kÅnfte aus KapitalvermÇgen gem. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG und EinkÅnfte aus
Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG.

Es handelt sich um beschrhnkt steuerpflichtige EinkÅnfte i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG.

Die inlhndischen EinkÅnfte werden nach den allgemeinen Grundshtzen, soweit nicht
Sonderregelungen gelten, ermittelt, also GewinneinkÅnfte durch BetriebsvermÇgens-
vergleich oder durch Einnahmen-lberschuss-Rechnung und lberschusseinkÅnfte
durch GegenÅberstellung von Einnahmen und Werbungskosten.

2.3.2 Rechtsfolgen

Wenn die auslhndischen juristischen Personen des privaten oder Çffentlichen Rechts in-
lhndische EinkÅnfte haben, sind sie gem. § 2 Nr. 1 KStG beschrhnkt kÇrperschaftsteuer-
pflichtig.

Die Steuerpflicht erstreckt sich gem. § 2 Nr. 1 KStG nur auf die inl_ndischen EinkÅnfte.
Diese sind also sowohl Tatbestandsmerkmal als auch Rechtsfolge.

Es ist allerdings zu prÅfen, ob nicht ggf. Doppelbesteuerungsabkommen und sonstige
zwischenstaatliche Vertrhge i. S. d. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG mit anderen Staaten zu be-
achten sind, die gem. § 2 AO Vorrang vor § 2 Nr. 1 KStG haben.

Die KÇrperschaftsteuer wird im Rahmen der Veranlagung festgesetzt. Es ist allerdings
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG zu beachten, wonach die KÇrperschaftsteuer fÅr EinkÅnfte, die
dem Steuerabzug unterliegen, unter bestimmten Voraussetzungen durch den Steuer-
abzug abgegolten ist, wenn die EinkÅnfte nicht in einem inlhndischen gewerblichen
oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind und wenn die Einschrhn-
kung des § 32 Abs. 2 KStG anzuwenden ist.
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Die Abgeltung liegt bspw. bei EinkÅnften aus KapitalvermÇgen i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 5
EStG, fÅr die nach §§ 43 ff. EStG Kapitalertragsteuer zu erheben ist, und bei EinkÅnften
i. S. d. § 50a Abs. 4 EStG, die nach dieser Vorschrift dem Steuerabzug unterliegen, vor.

FÅr die anderen EinkÅnfte wird die Veranlagung zur KÇrperschaftsteuer durchgefÅhrt.

2.4 BeschrUnkte Steuerpflicht besonderer Art
Die beschrhnkte Steuerpflicht besonderer Art des § 2 Nr. 2 KStG kommt in Betracht,
wenn die Tatbestandsmerkmale des § 1 KStG und auch die des § 2 Nr. 1 KStG nicht er-
fÅllt sind.

2.4.1 Tatbestandsmerkmale
FÅr die beschrhnkte Steuerpflicht besonderer Art mÅssen die Tatbestandsmerkmale des
§ 2 Nr. 2 KStG vorliegen, und zwar:

" sonstige KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen,

" nicht unbeschrhnkt steuerpflichtig i. S. d. § 1 KStG und nicht beschrhnkt steuerpflich-
tig i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG,

" mit inlhndischen EinkÅnften, die dem

" Steuerabzug unterliegen.

Rechtsfolge ist die beschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 2 Nr. 2 KStG.

Die fÅr § 2 Nr. 2 KStG in Betracht kommenden Steuersubjekte sind wie in § 1 KStG und
in § 2 Nr. 1 KStG als KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen be-
zeichnet, aber außerdem als „sonstige“. Damit ist eine Abgrenzung mÇglich.

Durch Beachtung der Besonderheit des § 3 KStG fÅr nicht rechtsfhhige Personenvereini-
gungen und VermÇgensmassen, der gegebenenfalls die persÇnliche Steuerpflicht aus-
schließt, reduziert sich der Kreis der Steuersubjekte (vgl. Kapitel 2.3.1 und 2.5.1) auf in-
l_ndische juristische Personen des Çffentlichen Rechts.

Inlhndische juristische Personen des Çffentlichen Rechts sind in diesem Zusammen-
hang insbes.:

" GebietskÇrperschaften:
Bund, Lhnder, Regierungsbezirke, Kreise, Sthdte, Gemeinden;

" PersonalkÇrperschaften:
Sozialversicherungstrhger, Kammern, Religionsgemeinschaften;

" Stiftungen und

" Anstalten.

Alle sind Steuersubjekte i. S. d. § 2 Nr. 2 KStG.

Betreibt eine inlhndische juristische Person des Çffentlichen Rechts einen Betrieb ge-
werblicher Art, so kommt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG (s. Kapitel 2.2.1.1.1.7) i.V. m. § 4
KStG (s. Kapitel 2.5.2) die unbeschr_nkte Steuerpflicht in Betracht.
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Die inlVndischen juristischen Personen des Çffentlichen Rechts mÅssen gem. § 2 Nr. 2
KStG inlGndische EinkÅnfte i. S. d. § 49 EStG haben, die dem Steuerabzug vollstVndig
oder teilweise unterliegen. Um solche handelt es sich, sobald gem. R 4 Abs. 1 KStR inlVn-
dische EinkÅnfte i. S. d. § 43 Abs. 3 EStG vorliegen, von denen ein Steuerabzug vorzuneh-
men ist. Dies ist der Fall bei KapitalertrGgen, wenn der Schuldner Wohnsitz, GeschVfts-
leitung oder Sitz im Inland hat.

AABBBB.. 66:: ZZuussaammmmeennffaasssseennddee FFbbeerrssiicchhtt ÅÅbbeerr ddiiee bbeesscchhrrGGnnkkttee KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerrppfflliicchhtt

Tatbestandsmerkmale

§ 2 Nr. 1 KStG § 2 Nr. 2 KStG

Körperschaften,
Personenvereinigungen
und Vermögensmassen

sonstige Körperschaften,
Personenvereinigungen und
Vermögensmassen, also inländische
juristische Personen des öffentlichen
Rechts

weder Geschäftsleitung noch Sitz

im Inland nicht unbeschränkt steuerpflichtig

mit inländischen Einkünften i. S. d.
§ 49 EStG

mit inländischen Einkünften, die dem
Steuerabzug unterliegen

Rechtsfolgen s. Rdn. 131 f. Rechtsfolgen s. Rdn. 137 f.

MMEERRKKEE

InlVndische EinkÅnfte, die dem Steuerabzug unterliegen (gem. R 4 Abs. 1 KStR), sind

" inlVndische KapitalertrVge i. S. d. § 43 Abs. 3 EStG,

" Schuldner der KapitalertrVge mit Wohnsitz, GeschVftsleitung oder Sitz im Inland,

" Steuerabzug.

Es handelt sich um beschrVnkt steuerpflichtige EinkÅnfte i. S. d. § 2 Nr. 2 KStG.

2.4.2 Rechtsfolgen

Die beschrVnkte Steuerpflicht der inlVndischen juristischen Personen des Çffentlichen
Rechts gem. § 2 Nr. 2 KStG erstreckt sich nur auf die inlVndischen EinkÅnfte, die dem
Steuerabzug unterliegen. Diese sind demnach sowohl Tatbestandsmerkmal als auch
Rechtsfolge.

FÅr die inlVndischen EinkÅnfte, die dem Steuerabzug vollstVndig oder teilweise unter-
liegen, ist die KÇrperschaftsteuer gem. § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG durch den Steuerabzug
abgegolten. Wegen dieser Abgeltung findet eine Veranlagung findet nicht statt.
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2.5 SonderfUlle der Steuerpflicht
Die Entscheidung, ob und wie ein Rechtsgebilde kÇrperschaftsteuerpflichtig ist, kann in
Einzelfhllen schwierig werden. FÅr deren Beurteilung sind §§ 3 und 4 KStG zu beachten.

2.5.1 Abgrenzung der Steuerpflicht bei nichtrechtsfUhigen
Personenvereinigungen und VermÇgensmassen sowie bei
Realgemeinden

Rechtsfhhige Steuersubjekte sind im Rahmen der unbeschrhnkten Steuerpflicht in § 1
Abs. 1 Nr. 1–4 KStG abschließend enthalten (vgl. Kapitel 2.2.1.1.1.5).

DemgegenÅber sind die nichtrechtsfhhigen Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG
durch die Formulierung „und andere“ nicht abschließend enthalten. Es bedarf deshalb
einer Abgrenzung der Steuerpflicht (vgl. Kapitel 2.2.1.1.1–2.2.1.1.1.6), die in § 3 Abs. 1
KStG enthalten ist. Demnach besteht die Steuerpflicht nur, wenn das Einkommen we-
der nach dem KStG noch nach dem EStG (vgl. Kapitel 1.3 und Kapitel 2.2.1.1.2) unmit-
telbar bei einem anderen zu versteuern ist.

Im Rahmen der beschrhnkten Steuerpflicht des § 2 Nr. 1 KStG, in der die Steuersubjekte
auch nicht abschließend enthalten sind (vgl. Kapitel 2.3.1 und Kapitel 2.4.1), ist § 3
Abs. 1 KStG ebenfalls anzuwenden.

DemgegenÅber ist § 3 Abs. 2 KStG nur im Rahmen der unbeschrhnkten Steuerpflicht
anzuwenden. Er betrifft Realgemeinden, die aus der Zeit vor Inkrafttreten des BGB
stammen. Es handelt sich dabei insbes. um agrar- und forstwirtschaftliche Genossen-
schaften; diese stellen aber keine Genossenschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG dar (vgl.
Kapitel 2.2.1.1.1 zu 2.2.1.1.1.2).

Die in § 3 Abs. 2 KStG angesprochenen Realgemeinden sind nur insoweit kÇrperschaft-
steuerpflichtig, als sie einen Gewerbebetrieb unterhalten oder verpachten, der Åber
den Rahmen eines Nebenbetriebes hinausgeht. Die anderen EinkÅnfte werden also
nicht von der KÇrperschaftsteuerpflicht erfasst.

2.5.2 Eingrenzung bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen
Personen des Çffentlichen Rechts

Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des Çffentlichen Rechts kommen
als Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG (s. Kapitel 2.2.1.1.1.7) in Betracht. Dabei
ist die Eingrenzung des § 4 KStG zu beachten.

Gemhß § 4 Abs. 5 KStG gehÇren zu den Betrieben gewerblicher Art nicht Betriebe, die
Åberwiegend der AusÅbung der Çffentlichen Gewalt dienen; es handelt sich in diesem
Fall um Hoheitsbetriebe (R 9 KStR und H 9 KStH).

Betriebe gewerblicher Art sind gem. § 4 Abs. 1–3 KStG alle Einrichtungen, die einer
nachhaltigen wirtschaftlichen Thtigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der
Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbethtigung der
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juristischen Person des Çffentlichen Rechts wirtschaftlich herausheben. Die Absicht,
Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind
nicht erforderlich.

In R 6 Abs. 1–4 KStR 2004 i.V. m. H 6 KStH 2008 sind juristische Personen des Çffent-
lichen Rechts, ihre Einrichtungen und Thtigkeiten ausfÅhrlich dargestellt.

FÅr die Beantwortung der Frage, ob die Thtigkeit von einigem Gewicht ist, ist gem. R 6
Abs. 5 KStR die Tatsache, dass der Jahresumsatz i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 35 000A
(vgl. § 64 Abs. 3 AO) nachhaltig Åbersteigt, ein wichtiger Anhaltspunkt.

Hat eine juristische Person des Çffentlichen Rechts mehrere Betriebe gewerblicher Art,
so ist sie gem. H 6 KStH Steuersubjekt wegen jedes einzelnen Betriebes. Aber bei meh-
reren gleichartigen Betrieben gewerblicher Art ist gem. R 7 KStR i.V. m. H 7 KStH eine
Zusammenfassung zulhssig.

Die Abgrenzung der Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des Çffent-
lichen Rechts zu den Hoheitsbetrieben kann im Einzelfall sehr schwierig sein (Hinweis
auf R 10 KStR und H 10 KStH „Abgrenzung in Einzelfhllen“ mit zahlreichen Beispielen).

Die Einkommensermittlung wird nach R 33 KStR i.V. m. H 33 KStH, ggf. fÅr jeden Betrieb
getrennt, durchgefÅhrt.

Zu den Betrieben gewerblicher Art gehÇren gem. R 6 Abs. 6 KStR land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe nicht.

Als Betrieb gewerblicher Art gilt gem. § 4 Abs. 4 KStG auch die Verpachtung eines sol-
chen Betriebs (vgl. H 8 KStH).

Betriebe, die in eine privatrechtliche Form gekleidet sind, werden gem. R 6 Abs. 7 KStR
nach den fÅr diese Rechtsform geltenden Vorschriften besteuert. Es handelt sich insbes.
um Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

MMEERRKKEE

" Hoheitsbetriebe sind keine Steuersubjekte (z. B. Universithtslehrbetrieb, kirchliches
Altersheim).

" Einrichtungen i. S. d. § 4 Abs. 1 KStG sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG
(z. B. Universithtsmensa, Kirchlicher Mahlzeitendienst).

" Betriebe in privatrechtlicher Form sind Steuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG
(z. B. Sthdtische Versorgungsbetriebe AG, Kreisverkehrsbetrieb GmbH).

2.6 Wechsel der Steuerpflicht
Ein Wechsel der Steuerpflicht ist von der unbeschrhnkten zur beschrhnkten Steuer-
pflicht mÇglich und umgekehrt.

Wenn ein Steuersubjekt seine Geschhftsleitung und/oder seinen Sitz im Inland aufgibt
und in das Ausland verlegt und dadurch aus der unbeschrhnkten Steuerpflicht i. S. d.
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§ 1 Abs. 1 KStG ausscheidet, ist zu prÅfen, ob danach inlhndische EinkÅnfte i. S. d. § 49
EStG erzielt werden.

Wenn keine erzielt werden, endet die unbeschrhnkte Steuerpflicht mit der Verlegung;
gleichzeitig erlischt die persÇnliche Steuerpflicht. Wenn aber inlhndische EinkÅnfte er-
zielt werden, wird das Steuersubjekt beschrhnkt steuerpflichtig i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG.

Ein Sonderfall des Wechsels von der unbeschrhnkten zur beschrhnkten Steuerpflicht
liegt vor, wenn das Steuersubjekt seine Geschhftsleitung und/oder seinen Sitz verlegt
und wenn es dadurch aus der unbeschrhnkten Steuerpflicht in einem Mitgliedstaat der
Europhischen Union oder einem Staat ausscheidet, auf den das Abkommen Åber den
Europhischen Wirtschaftsraum Anwendung findet. In diesem Fall gilt das Steuersubjekt
gem. § 12 Abs. 3 KStG als aufgelÇst (s. Kapitel 5.2).

Durch eine Verlegung der Geschhftsleitung oder/und des Sitzes in das Inland wird die
unbeschrhnkte Steuerpflicht i. S. d. § 1 Abs. 1 KStG mit der Folge begrÅndet, dass sich
die Steuerpflicht gem. § 1 Abs. 2 KStG auf s_mtliche EinkÅnfte, also in- und auslhn-
dische, erstreckt.

Tritt der Wechsel der Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres ein, besteht also whh-
rend eines Kalenderjahres sowohl unbeschrhnkte als auch beschrhnkte Steuerpflicht,
so sind die whhrend der beschrhnkten Steuerpflicht erzielten inlhndischen EinkÅnfte
gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V. m. § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG in eine Veranlagung zur unbe-
schrhnkten Steuerpflicht einzubeziehen.

Dadurch ist § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG nicht mehr anwendbar und die KÇrperschaftsteuer
ist fÅr EinkÅnfte, die dem Steuerabzug unterliegen, durch den Steuerabzug nicht mehr
abgegolten.

Durch die Einbeziehung kann auch ein Verlustausgleich durchgefÅhrt werden, wenn
die Voraussetzungen des § 50 Abs. 1 Satz 2 EStG beachtet werden.

Ein Wechsel der Steuerpflicht von und zur beschrhnkten Steuerpflicht i. S. d. § 2 Nr. 2
KStG ist fÅr inlhndische juristische Personen des Çffentlichen Rechts nicht mÇglich, da
diese nicht wechseln kÇnnen.

2.7 Kontrollfragen

FFRRAAGGEENN

Rdn.

1. Welche Tatbestandsmerkmale mÅssen bei der KÇrperschaftsteuer fÅr die un-
beschrhnkte Steuerpflicht vorliegen?

55 ff.

2. Welche KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgensmassen ge-
hÇren zum Kreis der Steuersubjekte, fÅr die eine unbeschrhnkte Steuerpflicht
in Betracht kommt? Ist dieser Kreis abschließend und/oder erschÇpfend?

57

3. Welche Gesellschaften gehÇren zu den Kapitalgesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 1
Nr. 1 KStG?

58 ff.
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4. Welche Steuersubjekte gehÇren zu den sonstigen juristischen Personen des
privaten Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG?

73 ff.

5. Was sind nicht rechtsfhhige Vereine i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG? Welche Merk-
male haben Sie im Gegensatz zu Gesellschaften des bÅrgerlichen Rechts?

80 ff.

6. Handelt es sich bei der Rechtsform einer GmbH und Co. KG um ein Steuersub-
jekt i. S. d. § 1 Abs. 1 KStG? Wie wird der Ertrag besteuert?

87 f.

7. Handelt es sich bei der Rechtsform einer KGaA um ein Steuersubjekt i. S. d. § 1
Abs. 1 KStG? Wie wird der Ertrag besteuert?

60, 87, 89

8. Nach welchen Kriterien ist zu entscheiden, wo sich die Geschhftsleitung eines
KÇrperschaftsteuersubjektes befindet?

105 f.

9. Wie ist zu ermitteln, wo sich der Sitz einer Kapitalgesellschaft befindet? 107 f.

10. Was ist Inland? 109

11. Welche Rechtsfolgen treten ein, wenn KÇrperschaften, Personenvereinigun-
gen und VermÇgensmassen i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG ihre Geschhftslei-
tung oder ihren Sitz im Inland haben?

110 f.

12. Welche Methoden regeln die Fhlle von Doppelbesteuerungen bei unbe-
schrhnkter KÇrperschaftsteuerpflicht?

111

13. Welche zivilrechtlichen Folgen treten mit dem Beschluss zur GrÅndung einer
Kapitalgesellschaft, der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrages
und der Eintragung im Handelsregister ein?

112 ff.

14. Welche steuerrechtlichen Folgen treten mit dem Beschluss zur GrÅndung ei-
ner Kapitalgesellschaft, der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertra-
ges und der Eintragung im Handelsregister ein?

112 ff.

15. Welche Voraussetzungen fÅr die BerÅcksichtigung als Vorgesellschaft einer
Kapitalgesellschaft und damit als Beginn einer KÇrperschaftsteuerpflicht
mÅssen gegeben sein?

113

16. Wann endet die unbeschrhnkte Steuerpflicht? 117 ff.

17. Welche Tatbestandsmerkmale mÅssen bei der KÇrperschaftsteuer fÅr die be-
schrhnkte Steuerpflicht allgemeiner Art vorliegen?

123 ff.

18. Was sind bei einer Kapitalgesellschaft inlhndische EinkÅnfte i. S. d. § 2 Nr. 1
KStG?

126 ff.

19. Was ist eine Betriebsthtte i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG? 127

20. Was ist ein sthndiger Vertreter i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG? 128

21. Welche Rechtsfolgen treten ein, wenn KÇrperschaften, Personenvereinigun-
gen und VermÇgensmassen ohne Geschhftsleitung und ohne Sitz im Inland
inlhndische EinkÅnfte haben?

131

22. Welche Tatbestandsmerkmale mÅssen bei der KÇrperschaftsteuer fÅr die be-
schrhnkte Steuerpflicht besonderer Art vorliegen?

133 ff.

(Einstweilen frei)
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Kapitel 3: Steuerbefreiungen
Der Charakter der KÇrperschaftsteuer als Personensteuer (vgl. Kapitel 1.1) zeigt sich da-
rin, dass fÅr bestimmte unbeschrankt steuerpflichtige Personen Steuerbefreiungen
gem. §§ 5 f. KStG mÇglich sind. Diese Befreiungen kÇnnen unbeschrankt (s. Kapitel 3.1)
oder beschrankt (s. Kapitel 3.2) sein.

FÅr bestimmte Tatbestande sind die Steuerbefreiungen ganz oder teilweise aus-
geschlossen (s. Kapitel 3.3).

Im Zusammenhang mit den Steuerbefreiungen ist zu prÅfen, inwieweit partielle Steu-
erpflichten eintreten kÇnnen (s. Kapitel 3.4) und wann die Steuerbefreiungen beginnen
und erlÇschen (s. Kapitel 3.5).

Gegebenenfalls kommen SteuerfreibetrSge gem. §§ 24 f. KStG und das Absehen von ei-
ner Steuerfestsetzung gem. § 156 Abs. 2 AO in Betracht (s. Kapitel 6.2).

3.1 UnbeschrInkte Steuerbefreiungen
In §§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 2a und 15 KStG sind fÅr bestimmte Steuersubjekte unbeschrank-
te Steuerbefreiungen enthalten. Es handelt sich dabei im Gegensatz zu den Åbrigen
Nummern des § 5 Abs. 1 KStG um rein subjektive Befreiungen fÅr grundsatzlich alle
Einnahmen (s. aber Kapitel 3.3).

Ausgewahlte unbeschrSnkte Steuerbefreiungen:

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 KStG Monopolverwaltungen des Bundes

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG Deutsche Bundesbank, Kreditanstalt fÅr Wiederaufbau

§ 5 Abs. 1 Nr. 2a KStG Bundesanstalt fÅr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

§ 5 Abs. 1 Nr. 15 KStG Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Gemaß R 27 KStR sind auch Steuerbefreiungen außerhalb des KStG (s. aber Kapitel 3.3)
mÇglich, namlich im Gesetz Åber Kapitalanlagegesellschaften (KAGG), im Investment-
steuergesetz (InvStG) und im Vorruhestandsgesetz, soweit es in der jeweils geltenden
Fassung anwendbar ist.

MMEERRKKEE

Befreiungen außerhalb des KStG gem. R 27 KStR sind:

" §§ 37n, 38, 43a, 43c, 44, 50a und 50c KAGG:
SondervermÇgen der Kapitalanlagegesellschaften,

" § 11 Abs. 1 InvStG:
SondervermÇgen und Investmentaktiengesellschaften,

" Vorruhestandsgesetz in der jeweils geltenden Fassung:
Ausgleichkassen und gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien.
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3.2 BeschrInkte Steuerbefreiungen
Die GrÅnde fÅr die Steuerbefreiungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3-14 und 16-23 KStG sind im
Wesentlichen sachlicher Art. Sie fÅhren zu beschrankten Steuerbefreiungen und damit
aus unterschiedlichen GrÅnden ggf. zu partiellen Steuerpflichten (s. Kapitel 3.4).

Rechtsfahige Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen und UnterstÅtzungskassen sind
gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. § 6 KStG nur steuerfrei, soweit nicht insbes. das zulSssige
KassenvermÇgen Åberstiegen wird. Gegebenenfalls kommt es zu einer partiellen Steu-
erpflicht (s. Kapitel 3.4.1).

Bei den Nrn. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15-18, 20, 21 und 23 des § 5 Abs. 1 KStG sind die Steuer-
befreiungen nur mÇglich, wenn bestimmte Tatbestandsmerkmale, die sich z. T. an kon-
kreten Grenzen orientieren, erfÅllt sind. Gegebenenfalls kann eine partielle Steuer-
pflicht eintreten.

FÅr Steuersubjekte i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 5, 7, 9, 19 und 22 KStG sind beschrankte Steuer-
befreiungen wirksam, soweit nicht ein wirtschaftlicher GeschSftsbetrieb, der zu einer
partiellen Steuerpflicht fÅhrt, unterhalten wird (s. Kapitel 3.4.2), oder wenn bestimmte
Tatbestandsmerkmale nicht erfÅllt sind.

Aus der Vielzahl der Tatbestande ergeben sich einige besonders relevante beschrankte
Steuerbefreiungen.

Ausgewahlte beschrSnkte Steuerbefreiungen:

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG Pensionskassen und UnterstÅtzungskassen

§ 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG Berufsverbande

§ 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG Politische Parteien

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG GemeinnÅtzige KÇrperschaften

In diesen Fallen treten also partielle Steuerpflichten ein.

3.3 AusschlÅsse von Steuerbefreiungen
Die Befreiungen nach § 5 Abs. 1 KStG und nach anderen Gesetzen gelten gem. § 5 Abs. 2
KStG in bestimmten Fallen nicht.

Es treten vielmehr ganz oder teilweise AusschlÅsse von Steuerbefreiungen ein.

MMEERRKKEE

AusschlÅsse von Steuerbefreiungen gelten gem. § 5 Abs. 2 KStG:

" fÅr steuerabzugspflichtige inlandische EinkÅnfte,

" fÅr beschrankt Steuerpflichtige i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG.

Es treten ggf. partielle Steuerpflichten ein.
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Insbesondere im Fall der steuerabzugspflichtigen inlandischen EinkÅnfte tritt eine par-
tielle Steuerpflicht ein (s. Kapitel 3.4.3).

3.4 Partielle Steuerpflichten
Dadurch dass bestimmte Steuerbefreiungen beschrankt oder ausgeschlossen sind (vgl.
Kapitel 3.2 und 3.3), kÇnnen sich partielle Steuerpflichten ergeben.

Ausgewahlte beschrSnkte und ausgeschlossene Steuerbefreiungen gelten fÅr:

" Pensionskassen und UnterstÅtzungskassen,

" wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb bei bestimmten Steuersubjekten,

" steuerabzugspflichtige inlandische EinkÅnfte.

Es treten partielle Steuerpflichten ein.

3.4.1 Pensionskassen und UnterstÅtzungskassen

Bei den Kassen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG i.V. m. § 1 KStDV (R 11-14 KStR und H 11–14
KStH) handelt es sich insbes. um rechtsfahige Pensionskassen mit Rechtsanspruch der
Leistungsempfanger i. S. d. § 2 KStDV und um rechtsfahige UnterstÅtzungskassen ohne
Rechtsanspruch der Leistungsempfanger i. S. d. § 3 KStDV.

Unter den folgenden Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG sind sie von der KÇrper-
schaftsteuer befreit:

a) Leistungen nur an einen bestimmten Personenkreis,

b) Betrieb der Kasse als soziale Einrichtung,

c) Verwendung des VermÇgens und der EinkÅnfte dauernd gesichert,

d) bzw. e) zulassiges KassenvermÇgen wird nicht Åberstiegen.

Wenn eine der Voraussetzungen a)–c) nicht erfÅllt ist, ist die Kasse, abgeleitet aus dem
jeweiligen Gesetzeswortlaut des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a–c KStG, „wenn“, insgesamt
steuerpflichtig.

Wenn aber das zulassige VermÇgen bei einer Pensionskasse Åberstiegen wird (eberdo-
tierung), so ist sie gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d Satz 3 KStG nach Maßgabe des § 6
Abs. 1–4 KStG steuerpflichtig.

Wenn das zulassige VermÇgen bei einer UnterstÅtzungskasse Åberstiegen wird (eber-
dotierung), so ist sie gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e Satz 3 KStG nach Maßgabe des § 6
Abs. 5 KStG steuerpflichtig.

Im Fall einer solchen eberdotierung ist die jeweilige Kasse, abgeleitet aus dem jeweili-
gen Gesetzeswortlaut des § 6 Abs. 1 und Abs. 5 KStG „soweit“, partiell steuerpflichtig.

Die partielle Steuerpflicht der Kasse erfasst das Einkommen, soweit es anteilig auf das
Åbersteigende KassenvermÇgen entfallt (R 28 KStR und H 28 KStH).
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Pensionskasse und UnterstÅtzungskasse:

" wenn Voraussetzungen a), b) oder c) des § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG nicht erfÅllt: Steuer-
pflicht insgesamt;

" soweit Voraussetzung d) bzw. e) des § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG nicht erfÅllt (`berdotie-
rung): partielle Steuerpflicht gem. § 6 Abs. 1 bzw. Abs. 5 KStG.

3.4.2 Wirtschaftliche Gesch2ftsbetriebe

Die Steuerbefreiungen fÅr bestimmte Steuersubjekte (s. Kapitel 3.2), insbes. Berufsver-
b\nde i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG (R 16 KStR und H 16 KStH), politische Parteien i. S. d.
§ 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG und gemeinnÅtzige KÇrperschaften § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG (R 17 KStR
und H 17 KStH), sind ausgeschlossen, soweit diese einen wirtschaftlichen Gesch\fts-
betrieb unterhalten.

Dieser Begriff ist in § 14 AO definiert. Danach ist ein wirtschaftlicher Gesch\ftsbetrieb
eine T\tigkeit, die selbst\ndig nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen oder anderen
wirtschaftlichen Vorteilen ausgeÅbt wird und Åber den Rahmen einer VermÇgensver-
waltung hinausgeht.

Die Abgrenzung zur VermÇgensverwaltung kann schwierig werden. Merkmal einer rei-
nen VermÇgensverwaltung ist gem. § 14 Satz 3 AO i. d. R., wenn VermÇgen genutzt, z. B.
KapitalvermÇgen verzinslich angelegt oder unbewegliches VermÇgen vermietet oder
verpachtet wird.

Wenn dagegen durch die Kapitalnutzung ein entscheidender Einfluss auf die laufende
Gesch\ftsfÅhrung der Kapitalgesellschaft ausgeÅbt wird, wenn eine Beteiligung an ei-
ner gewerblichen Personengesellschaft vorliegt oder wenn die Vermietung oder Ver-
pachtung des unbeweglichen VermÇgens nach einkommensteuerlichen Grunds\tzen
einen gewerblichen Charakter bekommt, liegt keine reine VermÇgensverwaltung, son-
dern ein wirtschaftlicher Gesch\ftsbetrieb vor.

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P fÅr wirtschaftliche Gesch\ftsbetriebe kÇnnen sein:

" Betrieb einer Kantine oder einer Druckerei,

" Herausgabe einer Zeitschrift,

" Werbung.

Das jeweilige Steuersubjekt unterliegt, wenn ein wirtschaftlicher Gesch\ftsbetrieb vor-
liegt, insoweit der partiellen Steuerpflicht. Allerdings gilt gem. § 64 Abs. 3 AO eine Frei-
grenze von 35 000A.
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Merkmale eines wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs i. S. d. § 14 AO bei § 5 Abs. 1 Nr. 5, 7
und 9 KStG sind:

" selbstandige nachhaltige Tatigkeit,

" Erzielung von Einnahmen oder anderer wirtschaftlicher Vorteile,

" Åber den Rahmen einer VermÇgensverwaltung hinausgehend.

Es kommt insoweit zu einer partiellen Steuerpflicht.

Bei den gemeinnÅtzigen KÇrperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ist als Besonderheit
zu beachten, dass ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb gem. § 64 Abs. 1 AO nicht
schadlich ist, soweit er ein Zweckbetrieb gem. §§ 65 ff. AO ist.

Ein Zweckbetrieb ist gem. § 65 AO gegeben, wenn der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb
dazu dient, die steuerbegÅnstigten satzungsmaßigen Zwecke zu verwirklichen, die
Zwecke nur so erreicht werden kÇnnen und wenn der Betrieb nicht in grÇßerem Um-
fang zu nicht begÅnstigten Betrieben in Wettbewerb tritt.

Zweckbetriebe kÇnnen gem. §§ 66 ff. AO Krankenhauser, Pflegeheime, Kindergarten
usw. sein. Sie sind nicht partiell steuerpflichtig, sondern im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG steuerfrei.

MMEERRKKEE

Zweckbetriebe i. S. d. § 65 AO im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG liegen vor:

" Verwirklichung der steuerbegÅnstigten satzungsmaßigen Zwecke,

" Erreichung der Zwecke nur so mÇglich,

" kein Wettbewerb.

Sie sind gem. § 64 Abs. 1 AO von der Steuer befreit.

3.4.3 Steuerabzugspflichtige inlIndische EinkÅnfte

Gemaß § 5 Abs. 2 KStG gelten die Steuerbefreiungen nach § 5 Abs. 1 KStG und nach an-
deren Gesetzen bei bestimmten Tatbestanden nicht (s. Kapitel 3.3).

Der Ausschluss der Steuerbefreiung fÅhrt insbes. fÅr steuerabzugspflichtige inlandische
EinkÅnfte zur partiellen Steuerpflicht, wenn und soweit die KÇrperschaftsteuer fÅr Ein-
kÅnfte, die dem Steuerabzug unterliegen, gem. § 32 Abs. 1 Nr. 1 KStG durch den Steuer-
abzug abgegolten ist. Dies ist der Fall, wenn die EinkÅnfte nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 KStG
von der Steuerbefreiung ausgenommen sind.

Bei den dem Steuerabzug unterliegenden inlandischen EinkÅnfte handelt es sich im
Wesentlichen um gem. § 43 EStG kapitalertragsteuerpflichtige Kapitalertrage.
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FÅr steuerabzugspflichtige inlandische EinkÅnfte gilt gem. § 32 Abs. 1 Nr. 1 KStG i.V. m.
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 KStG:

" Abgeltung der KÇrperschaftsteuer durch den Steuerabzug,

" EinkÅnfte von der Steuerbefreiung ausgenommen.

Es tritt also partielle Steuerpflicht ein.

Die Abgeltung der KÇrperschaftsteuer tritt nicht ein, soweit die Kapitalertrage zu ei-
nem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gehÇren, fÅr den eine Steuerbefreiung des § 5
Abs. 1 KStG nicht gilt (s. Kapitel 3.4.2).

Zu beachten ist außerdem, dass die partielle Steuerpflicht fÅr an sich steuerabzugs-
pflichtige inlandische EinkÅnfte insbes. in dem Fall nicht eintritt, wenn gem. § 44a
Abs. 4 EStG der Kapitalertragsteuerabzug im Fall des Bezugs von Gewinnanteilen durch
ein steuerbefreites inlandisches Steuersubjekt von einem anderen steuerbefreiten
Steuersubjekt nicht vorzunehmen ist.

AAAABB.. 77:: VVbbeerrssiicchhtt ÅÅbbeerr aauussggeewwSShhllttee KKÇÇrrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerrbbeeffrreeiiuunnggeenn

Befreiungen gem. § 5 Abs. 1 KStG

1. Monopolverwaltungen des
Bundes

2. Kreditanstalt für Wiederaufbau

15. Pensions-Sicherungs-Verein
Versicherungsverein aG

unbeschränkte Steuerbefreiung

3. Pensionskassen

5. Berufsverbände

7. politische Parteien

9. gemeinnützige Körperschaften

beschränkte Steuerbefreiung
= partielle Steuerpflicht

Ausschlüsse von Körperschaftsteuerbefreiungen gem. § 5 Abs. 2 KStG

1. für inländische Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen

2. für beschränkte Steuerpflichtige i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG

keine Steuerbefreiung, ggf. partielle Steuerpflicht
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3.5 Beginn und ErlÇschen von Steuerbefreiungen
Der Beginn und das ErlÇschen von Steuerbefreiungen gem. § 5 Abs. 1 KStG markiert
nicht nur die entsprechenden Zeitpunkte, sondern es sind im Rahmen der Ermittlung
des Einkommens die besonderen Vorschriften des § 13 KStG zu diesen Zeitpunkten zu
beachten.

3.5.1 Beginn einer Steuerbefreiung

FÅr den Beginn einer Steuerbefreiung sind nach R 52 Abs. 1 KStR i.V. m. H 52 KStH und
R 53 Abs. 3 Satz 2 KStR verschiedene Falle des Wechsels von der Steuerpflicht zur Steu-
erbefreiung denkbar

" von der vollen Steuerpflicht zur vollen Steuerbefreiung,

" von der vollen Steuerpflicht zur partiellen Steuerpflicht,

" von der partiellen Steuerpflicht zu einer verringerten partiellen Steuerpflicht,

" von der partiellen Steuerpflicht zur vollen Steuerbefreiung.

In diesen Fallen ist gem. § 13 Abs. 1 KStG i.V. m. R 52 KStR bzw. § 13 Abs. 5 KStG fÅr den
Zeitpunkt des Beginns der vollen bzw. teilweisen Steuerbefreiung jeweils eine Schluss-
bilanz, ggf. fÅr den entsprechenden Teil des BetriebsvermÇgens, aufzustellen.

3.5.2 ErlÇschen einer Steuerbefreiung

Die Falle des Wechsels von der Steuerbefreiung zur Steuerpflicht als ErlÇschen einer
Steuerbefreiung sind nach R 53 Abs. 1 KStR und im Wege des Umkehrschlusses nach
R 53 Abs. 3 Satz 2 KStR fÅr die Falle bei Beginn einer Steuerbefreiung entsprechend um-
gekehrt denkbar.

Gemaß § 13 Abs. 2 KStG i.V. m. R 53 KStR bzw. § 13 Abs. 5 KStG ist fÅr den Zeitpunkt
des Beginns der vollen bzw. partiellen Steuerpflicht jeweils eine Anfangsbilanz, ggf. fÅr
den entsprechenden Teil des BetriebsvermÇgens, aufzustellen.

3.5.3 Bewertung der WirtschaftsgÅter in den Bilanzen

Die WirtschaftsgÅter in der Schlussbilanz i. S. d. § 13 Abs. 1 KStG und in der Anfangs-
bilanz i. S. d. § 13 Abs. 2 KStG sind gem. § 13 Abs. 3 KStG i.V. m. R 54 KStR und H 54 KStH
grundsatzlich mit den Teilwerten anzusetzen.

Damit werden fÅr den Fall des Beginns einer Steuerbefreiung die stillen Reserven in der
Schlussbilanz aufgedeckt und besteuert; es handelt sich dabei um eine sog. Steuerent-
strickung.

FÅr den Fall des ErlÇschens einer Steuerbefreiung werden die stillen Reserven in der An-
fangsbilanz nicht besteuert.
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Bewertung der WirtschaftsgÅter gem. § 13 Abs. 3 KStG:

" in der Schlussbilanz vor Beginn der Steuerbefreiung und

" in der Anfangsbilanz nach ErlÇschen der Steuerbefreiung,

" mit den Teilwerten.

Eine Sonderregelung gilt im Fall der Steuerbefreiung fÅr gemeinnÅtzige KÇrperschaften
i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG.

Die WirtschaftsgÅter, die der FÇrderung steuerbegÅnstigter Zwecke dienen, sind gem.
§ 13 Abs. 4 KStG i.V. m. R 55 KStR und H 55 KStH in der Schlussbilanz vor dem Beginn
der Steuerbefreiung mit den Buchwerten und in der Anfangsbilanz nach dem ErlÇschen
der Steuerbefreiung mit den Werten anzusetzen, die sich bei ununterbrochener Steuer-
pflicht ergeben wÅrden (fortgefÅhrte Buchwerte).

Stille Reserven werden also nicht besteuert.

3.6 Kontrollfragen

FFRRAAGGEENN

Rdn.

1. Welche Steuersubjekte sind im KStG unbeschrankt steuerbefreit? 163

2. In welchen Gesetzen außerhalb des KStG sind Befreiungen von der KÇrper-
schaftsteuer enthalten?

164

3. Welche Steuersubjekte sind im KStG unter bestimmten Voraussetzungen be-
schrankt steuerpflichtig?

169

4. In welchen Fallen gelten Befreiungen von der KÇrperschaftsteuer nicht? 170

5. Was ist ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb? Welche Auswirkungen hat ein
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb?

174

6. Wann liegt bei gemeinnÅtzigen KÇrperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ein
Zweckbetrieb vor? Welche Auswirkungen hat ein Zweckbetrieb?

175

7. Wie werden steuerabzugspflichtige inlandische EinkÅnfte
bei Steuerbefreiungen gem. § 5 Abs. 1 KStG behandelt?

176 f.

8. Welche Pflicht haben KÇrperschaften, Personenvereinigungen oder VermÇ-
gensmassen bei Beginn bzw. beim ErlÇschen einer Steuerbefreiung?

178 ff.

(Einstweilen frei)
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